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2. während einer Bestattung oder einer 
Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen. 

3. den Friedhof und seine Einrichtungen und 
Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen 
sowie Rasenflächen und Grabstätten 
unberechtigterweise zu betreten. 

4. Tiere mitzubringen, ausgenommen 
Blindenhunde, 

5. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern, 

6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten. 

7. Druckschriften zu verteilen. 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit 
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der 
Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind. 

(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen 
der Zustimmung der Gemeinde. Sie sind 
spätestens vier Tage vorher anzumelden. 

 

§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige 
Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit auf 
dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die 
Gemeinde. Sie kann den Umfang der Tätigkeiten 
festlegen. 

(2) Zugelassen werden nur solche 
Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig 
und zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die 
Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, 
insbesondere dass die Voraussetzungen für die 
Ausübung der Tätigkeit nach dem 
Handwerksrecht erfüllt werden.  

Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines 
Berechtigungsscheins; dieser ist den 
aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde 
auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung wird 
auf fünf Jahre befristet. 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten 
haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten und haften 
für die Schäden, die sie auf den gemeindlichen 
Friedhöfen schuldhaft verursachen. Die 
Gewerbetreibenden haben eine für die 
Ausführung ihrer Tätigkeiten ausreichende 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die 
Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. 
Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend oder nur an den 
dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei 
Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu 
bringen. 

(5) Gewerbetreibenden, die gegen die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 verstoßen, oder 
bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz 
oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die 
Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer 
zurücknehmen oder widerrufen. 

(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über 
einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner 
für das Land Baden-Württemberg abgewickelt 
werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 

III. Bestattungsvorschriften 

 

§ 5 Allgemeines 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt 
des Todes bei der Gemeinde anzumelden. Wird 
eine Bestattung in einer früher erworbenen 
Wahlgrabstätte beantragt, so ist auf Verlangen 
der Gemeinde das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
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(2) Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der 
Bestattung fest und berücksichtigt dabei die 
Wünsche der Hinterbliebenen und der 
Geistlichen. 

 

§ 6 Särge und Urnen 

(1) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so 
ist die Zustimmung der Gemeinde einzuholen. 

(2) Zugelassene Särge müssen festgefügt und so 
abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 

von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Die 
Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. 

(3) Urnen und Überurnen müssen aus festem, 
unzerbrechlichem, jedoch im Erdreich sich 

völlig zersetzendem Material bestehen. Bei 
Urnenbeisetzungen in Erdgrabstätten dürfen nur 

zu 100 % biologisch abbaubare Urnen und 
Überurnen verwendet werden. 

 

§ 7 Ausheben der Gräber 

(1) Die Gemeinde lässt die Gräber ausheben und 
zu füllen. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der 
Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante 
des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante 
der Urne mindestens 0,50 m. 

 

§ 8 Ruhezeit 

Die Ruhezeit der Verstorbenen beträgt 20 Jahre. 
Abweichend davon beträgt die Ruhezeit von 
Aschen 15 Jahre. 

 

 

§ 9 Umbettungen 

(1) Umbettungen von Verstorbenen und Aschen 
bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der 
Gemeinde. Bei Umbettungen von Verstorbenen 
wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, in den ersten zehn Jahren der 
Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden 
öffentlichen Interesses oder eines besonderen 
Härtefalls erteilt. Umbettungen aus einem 
Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus 
einem Urnenreihengrab in ein anderes 
Urnenreihengrab sind innerhalb der Gemeinde 
nicht zulässig. Die Gemeinde kann Ausnahmen 
zulassen.  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene 
Gebeine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen 
mit Aschen Verstorbener dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte 
Grabstätten umgebettet werden. 

(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. 
Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus einem 
Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der 
Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus 
einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der 
Nutzungsberechtigte. 

(4) In den Fällen des § 22 Abs. 1 Satz 3 und bei 
Entziehung von Nutzungsrechten nach § 22 Abs. 
1 Satz 4 können aufgefundene Gebeine 
(Überreste von Verstorbenen) und Urnen mit 
Aschen Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht 
abgelaufen ist, von Amts wegen in ein Reihengrab 
oder ein Urnengrab umgebettet werden. Im 
Übrigen ist die Gemeinde bei Vorliegen eines 
zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen. 

(5) Umbettungen führt die Gemeinde durch. Sie 
bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Die Kosten der Umbettung haben die 
Antragsteller zu tragen. Dies gilt auch für den 
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Ersatz von Schäden, die an benachbarten 
Grabstätten und an Anlagen durch eine 
Umbettung entstehen, es sei denn, es liegt ein 
Verschulden der Gemeinde vor. 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

 

IV. Grabstätten 

 

§ 10 Allgemeines 

(1) Die Grabstätten sind im Eigentum des 
Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 
nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von 
Grabstätten zur Verfügung gestellt: 

1. Reihengräber, 

2. Urnenreihengräber, 

3. Wahlgräber, 

4. Urnenwahlgräber 

(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die 
Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 

(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht 
zugelassen. 

 

§ 11 Reihengräber 

(1) Reihengräber sind Grabstätten für 
Erdbestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen und für die 
Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach 
belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
zugeteilt werden. Die Nutzungszeit richtet sich 
nach der Ruhezeit (§ 8). 

Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. 
Verfügungsberechtigter ist – sofern keine andere 

ausdrückliche Festlegung erfolgt – in 
nachstehender Reihenfolge 

1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 
Bestattungsgesetz), 

2. wer sich dazu verpflichtet hat, 

3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 

(2) Auf dem Friedhof werden ausgewiesen: 

1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr, 

2. Reihengrabfelder für Verstorbene vom 
vollendeten 10. Lebensjahr ab. 

(3) In jedem Reihengrab wird nur ein Verstorbener 
beigesetzt. Die Gemeinde kann Ausnahmen 
zulassen. 

(4) Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf der 
Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab umgewandelt 
werden. 

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 
drei Monate vorher ortsüblich oder durch 
Hinweise auf dem betreffenden Grabfeld 
bekanntgegeben. 

 

§ 12 Wahlgräber 

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für 
Erdbestattungen, für die Bestattung von 
Fehlgeburten und Ungeborenen und die 
Beisetzung von Aschen, an denen ein öffentlich-
rechtliches Nutzungsrecht verliehen wird. Das 
Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet. 
Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung 
bestimmte Person. 

(2) Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf 
Antrag verliehen. Sie können nur anlässlich eines 
Todesfalls verliehen werden. Die erneute 
Verleihung eines Nutzungsrechts ist nur auf 
Antrag möglich. Die Nutzungszeit bei 
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Wahlgräbern für Erdbestattungen beträgt 20 
Jahre, bei Aschen 15 Jahre.  

(3) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der 
Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, bei denen 
die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht 
nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften über 
Reihengräber entsprechend anzuwenden.  

(4) Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute 
Verleihung von Nutzungsrechten besteht nicht. 

(5) Wahlgräber sind ein- oder mehrstellige 
Grabstätten. Die Belegung erfolgt nebeneinander. 
Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine 
Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein 
Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen worden ist. 

(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall 
seines Ablebens seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem 
nachstehend genannten Personenkreis zu 
benennen. Wird keine Regelung getroffen, so geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge 
auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung 
über 

1. auf die Ehegattin oder den Ehegatten, die 
Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, 

2. auf die Kinder, 

3. auf die Stiefkinder, 

4. auf die Enkel in der Reihenfolge der 
Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

5. auf die Eltern, 

6. auf die Geschwister, 

7. auf die Stiefgeschwister, 

8. auf die nicht unter 1. bis 7. fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen Nrn. 2 bis 4 und 
6 bis 8 wird jeweils der Älteste 
nutzungsberechtigt. 

(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit 
Zustimmung der Gemeinde das Nutzungsrecht 
auf eine der in Absatz 7 Satz 3 genannten 
Personen übertragen. 

(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der 
Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte 
bestattet zu werden und über die Bestattung 
sowie über die Art der Gestaltung und Pflege der 
Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, die nicht 
zu dem Personenkreis des Absatzes 7 Satz 3 
gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet 
werden. Die Gemeinde kann Ausnahmen 
zulassen. 

(10) Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. 

(11) Mehrkosten, die der Gemeinde beim 
Ausheben des Grabes zu einer weiteren 
Bestattung durch die Entfernung von Grabmalen, 
Fundamenten und sonstigen Grabausstattungen 
entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu 
erstatten, falls er nicht selbst rechtzeitig für die 
Beseitigung dieser Gegenstände sorgt. 

(12) In Wahlgräbern können anstelle eines Sarges 
auch eine Urne je Einzelgrabfläche bei- 

gesetzt werden. Die Gemeinde kann Ausnahmen 
zulassen.  

 

§ 13 Urnenreihen- und Urnenwahlgräber 

(1) Urnenreihen- und Urnenwahlgräber sind 
Aschengrabstätten als Urnenstätten in 
Grabfeldern, Stelen oder Nischen in Mauern, die 
ausschließlich der Beisetzung von Aschen 
Verstorbener dienen. 

(2) In einem Urnenreihengrab kann nur eine Urne 
beigesetzt werden. In einem Urnenwahlgrab 
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können mehrere Urnen beigesetzt werden (max. 
3). 

(3) Die Nutzungszeit von Urnenreihen- und 
Urnenwahlgräber beträgt 15 Jahre.  

(4) Blumen und sonstige Trauerspenden dürfen 
bei Urnennischen und Urnenstelen nur auf 
gesondert ausgewiesenen Flächen niedergelegt 
werden. Ausnahme bildet der Blumenschmuck 
anlässlich der Bestattung.  

(5) Soweit sich aus der Friedhofssatzung nichts 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen- 
und Wahlgräber entsprechend für Urnenstätten. 

 

§ 13 a Urnengemeinschaftsgrabstätte 

(1)  In der Urnengemeinschaftsgrabstätte werden 
die Urnen in dem dafür vorgesehenen 
Bestattungsfeld beigesetzt und jeder Urne ein 
bestimmter Beisetzungsplatz erst im Todesfall für 
die Dauer der Ruhezeit der oder des zu 
Bestattenden als Teilhabe an der gesamten 
Gemeinschaftsgrabstätte zugewiesen. Auf, von 
der Gemeinde, bestimmten Plätzen ist eine 
Doppelbelegung mit zwei Urnen möglich. 

(2) Die Grabanlage wird von der 
Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. 
Eine Bepflanzung oder eigene Kennzeichnung der 
Grabstelle ist nicht zulässig. Die Gemeinde 
behält sich das Recht vor, jegliche 
Kennzeichnungen zu entfernen. 

(3) Eine Namenstafel mit den Geburts- und 
Sterbedaten des beigesetzten Verstorbenen wird 
an einem durch die Gemeinde bereitgestellten 
Grabmal angebracht. Die Gemeinde legt die 
Gestaltung der Namenstafel und des Grabmales 
fest. 

(4) Die Nutzungszeit der 
Urnengemeinschaftsgrabstätte beträgt 15 Jahre.  

(5) Blumen und sonstige Trauerspenden dürfen 
nur im Rahmen der Bestattung auf der 

Urnengemeinschaftsgrabstätte niedergelegt 
werden. Ansonsten ist dies nicht zulässig.  

 

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 

 

§ 14 Auswahlmöglichkeiten 

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder ohne 
Gestaltungsvorschriften und Grabfelder mit 
Gestaltungsvorschriften eingerichtet. 

(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt 
der Antragsteller, ob diese in einem Grabfeld mit 
Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet 
er sich für ein Grabfeld mit 
Gestaltungsvorschriften, so besteht auch die 
Verpflichtung, die in Belegungs- und 
Grabmalplänen für das Grabfeld festgesetzten 
Gestaltungsvorschriften einzuhalten. Wird von 
dieser Auswahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor 
der Bestattung Gebrauch gemacht, so erfolgt die 
Bestattung in einem Grabfeld ohne 
Gestaltungsvorschriften. 

(3) Die Zuweisung einer Grabstelle erfolgt durch 
die Friedhofsverwaltung. 

 

§ 15 Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz  

Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
müssen der Würde des Friedhofs in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
entsprechen. 

 

§ 16 Grabmale 

(1) Bei Grabarten mit individueller 
Gestaltungsmöglichkeit müssen nach Ablauf der 
Frist in § 17 Abs. 1 Satz 2 Grabmale errichtet 
werden. Grabmale und sonstigen 
Grabausstattungen müssen in ihrer Gestaltung, 
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Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung 
erhöhten Anforderungen entsprechen. 

(2) Zur Sicherstellung der betriebstechnisch 
gebotenen Durchführung von Bestattungen 
dürfen folgende Grabmalgrößen, je Grabstelle, 
nicht überschritten werden:  

Erdreihengräber/ Erdwahlgräber   
 Höhe: 120 cm  

Urnenreihengräber/Urnenwahlgräbern   
 Höhe:   80 cm   

(3) Zur Sicherstellung der Verwesung dürfen 
Grabstätten für Erdbestattungen nur bis zu zwei 
Dritteln mit Platten oder sonstigen 
wasserundurchlässigen Materialien abgedeckt 
werden. Eine komplette Abdeckung ist bei 
Urnenreihen- und Urnenwahlgräber möglich. 

(4) Gestaltungsvorschriften gelten für das 
Urnengemeinschaftsgrab, Urnenstelen und 
Urnennischen. Hier sind keine eigenen Grabmale 
zugelassen. Eine Namenstafel mit den Geburts- 
und Sterbedaten der beigesetzten Verstorbenen 
wird an einem durch die Gemeinde 
bereitgestellten Grabmal angebracht. Die Ablage 
von Grabschmuck, Blumen, und sonstigen 
Trauerspenden ist bei Urnennischen und 
Urnenstelen nur auf dem dafür vorgesehen 
Ablagebereich zulässig. Die Ablage auf dem 
Urnengemeinschaftsgrab ist unzulässig. Die 
Gemeinde legt die Gestaltung der Namenstafel 
und des Grabmales fest. 

(5) Die Gemeinde kann unter Berücksichtigung 
der Gesamtgestaltung des Friedhofs und im 
Rahmen von Absatz 1 Ausnahmen von den 
Vorschriften von den Absätzen 2 bis 3 und auch 
sonstige Grabausstattungen zulassen. 

 

§ 17 Genehmigungserfordernis 

(1) Die Errichtung von Grabmalen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung der 

Gemeinde. Ohne Genehmigung sind bis zur 
Dauer von zwei Jahre nach der Bestattung oder 
Beisetzung provisorische Grabmale als 
Holztafeln bis zu Größe von 15 mal 30 cm und 
Holzkreuze zulässig. 

(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den 
Entwurf des Grabmals im Maßstab 1:10 zweifach 
beizufügen. Dabei ist das zu verwendende 
Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die 
Anordnung der Schrift, der Ornamente und 
Symbole sowie die Fundamentierung anzugeben. 
Soweit erforderlich, kann die Gemeinde 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung und der Form 
verlangen. In besonderen Fällen kann die Vorlage 
eines Modells oder das Aufstellen einer Attrappe 
auf der Grabstätte verlangt werden. 

(3) Die Errichtung aller sonstigen 
Grabausstattungen bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal 
oder die sonstige Grabausstattung nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der 
Genehmigung errichtet worden ist. 

(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor 
ihrer Aufstellung von der Gemeinde überprüft 
werden können. 

(6) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn alle 
Voraussetzungen dieser Friedhofssatzung erfüllt 
werden. 

 

§ 18 Standsicherheit 

Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
müssen standsicher sein. Sie sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein anerkannten 
Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu 
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befestigen. Steingrabmale müssen mindestens 
18 cm stark und aus einem Stück hergestellt sein. 

Grabmale und Grabeinfassungen dürfen nur von 
fachkundigen Personen (i.d.R. Bildhauer, 
Steinmetze) errichtet werden. 

 

§ 19 Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen 
Grabausstattungen sind dauernd in würdigem 
und verkehrssicherem Zustand zu halten und 
entsprechend zu überprüfen. Verantwortlich 
dafür ist bei Reihengrabstätten und 
Urnenreihengrabstätten der 
Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen 
und sonstigen Grabausstattungen gefährdet, so 
sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen 
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Gemeinde auf Kosten 
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen 
(z.B. Absperrungen, Umlegung von Grabmalen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemeinde nicht 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, so ist die 
Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des 
Verantwortlichen zu tun oder nach dessen 
Anhörung das Grabmal oder die sonstige 
Grabausstattung zu entfernen. Die Gemeinde 
bewahrt diese Sachen drei Monate auf. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 

§ 20 Entfernung 

(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung der Gemeinde von der Grabstätte 
entfernt werden. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts sind die Grabmale und die 
sonstigen Grabausstattungen zu entfernen. Wird 
diese Verpflichtung trotz schriftlicher 
Aufforderung der Gemeinde innerhalb einer 
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist 
nicht erfüllt, so kann die Gemeinde die Grabmale 
und die sonstigen Grabausstattungen im Wege 
der Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst 
entfernen; § 19 Abs. 2 Satz 5 ist entsprechend 
anwendbar. Die Gemeinde bewahrt diese Sachen 
drei Monate auf. 

 

VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte 

 

§ 21 Allgemeines 

(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes 
entsprechend hergerichtet und dauernd gepflegt 
werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die 
Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter 
des Friedhofs, dem besonderen Charakter des 
Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Bei Plattenbelägen zwischen den 
Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher als die 
Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit 
solchen Pflanzen bepflanzt werden, die andere 
Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht 
beeinträchtigen. 

 

(3) Für das Herrichten und für die Pflege der 
Grabstätte hat der nach § 19 Absatz 1 
Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung 
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erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit bzw. 
des Nutzungsrechts. 

(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach Belegung hergerichtet sein. 

(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts abzuräumen. § 20 
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede 
Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich 
der Gemeinde. Verfügungs- bzw. 
Nutzungsberechtigte sowie die Grabpflege 
tatsächlich vornehmenden Personen sind nicht 
berechtigt, diese Anlagen der Gemeinde zu 
verändern. 

(7) In Grabfeldern mit individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten ist die gesamte 
Grabfläche zu bepflanzen. Ihre gärtnerische 
Gestaltung muss den erhöhten Anforderungen 
entsprechen und auf die Umgebung abgestimmt 
werden; nicht zugelassen sind insbesondere 
Bäume und großwüchsige Sträucher, 
Grabgebinde aus künstlichen Werkstoffen und 
das Aufstellen von Bänken. 

 

§ 22 Vernachlässigung der Grabpflege 

(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder 
gepflegt, so hat der Verantwortliche (§ 19 Absatz 
1) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die 
Grabstätte innerhalb einer jeweils festgesetzten 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt, so können 
Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten 
von der Gemeinde abgeräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten und 
Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in 
diesem Fall die Grabstätte im Wege der 

Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen. In dem 
Entziehungsbescheid ist der 
Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal 
und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb 
von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheids zu entfernen. 

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, so kann die Gemeinde den 
Grabschmuck entfernen. 

(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind 
dem Verantwortlichen vorher anzudrohen. 

 

VII. Benutzung der Leichenhalle 

 

§ 23 Benutzung der Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der 
Verstorbenen bis zur Bestattung. Sie darf nur in 
Begleitung eines Angehörigen des 
Friedhofspersonals oder mit Zustimmung der 
Gemeinde betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen den 
Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten 
sehen. 

 

VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 24 Obhuts- und Überwachungspflicht, 
Haftung 

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die 
Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden 
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Obhuts- und Überwachungspflichten. Die 
Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch 
nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, 
seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen 
haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über 
Amtshaftung bleiben unberührt. 

(2) Verfügungsberechtigte und 
Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft 
verursachten Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Vorschriften der 
Friedhofssatzung widersprechenden Benutzung 
oder eines mangelhaften Zustands der 
Grabstätten entstehen. Sie haben die Gemeinde 
von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 
wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte 
zurück, so haften diese als Gesamtschuldner. 

(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die 
nach § 4 zugelassenen Gewerbetreibenden, auch 
für deren Bedienstete. 

 

§ 25 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Absatz 3 Nr. 2 
des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 
betritt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2  

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des 
Ortes entsprechend verhält oder die Weisungen 
des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt,  

c) während einer Bestattung oder einer 
Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten ausführt,  

d) den Friedhof und seine Einrichtungen und 
Anlagen verunreinigt oder beschädigt sowie 
Rasenflächen und Grabstätten 
unberechtigterweise betritt,  

e) Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,  

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen ablagern,  

g) Waren und gewerbliche Dienste anbietet,  

h) Druckschriften verteilt.  

3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof 
ohne Zulassung ausübt (§ 4 Absatz 1), 

4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter 
oder als Gewerbetreibender Grabmale und 
sonstige Grabausstattungen ohne oder 
abweichend von der Genehmigung errichtet (§ 17 
Absatz 1 und 3) oder entfernt (§ 20 Absatz 1), 

5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§ 19 
Absatz 1). 

 

IX. Bestattungsgebühren 

 

§ 26 Erhebungsgrundsatz 

Für die Benutzung der gemeindlichen 
Bestattungseinrichtungen und für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet des Friedhofs- 
und Bestattungswesens werden Gebühren nach 
den folgenden Bestimmungen erhoben. 

 

§ 27 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist 
verpflichtet 

1. wer die Amtshandlung veranlasst oder in 
wessen Interesse sie vorgenommen wird; 
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2. wer die Gebührenschuld der Gemeinde 
gegenüber durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind 
verpflichtet 

1. wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung 
beantragt; 

2. die bestattungspflichtigen Angehörigen der 
verstorbenen Person (Ehegatte oder Ehegattin, 
Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige 
Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige 
Geschwister und Enkelkinder). 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner. 

 

§ 28 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht 

1. bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung 
der Amtshandlung, 

2. bei Benutzungsgebühren mit der 
Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtungen 
und bei Grabnutzungsgebühren mit der 
Verleihung des Nutzungsrechts. 

(2) Die Verwaltungsgebühren und die 
Benutzungsgebühren werden einen Monat nach 
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig. 

 

§ 29 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Gebührenverzeichnis. 

(2) Ergänzend findet die Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren – 
Verwaltungsgebührenordnung – in der jeweiligen 
Fassung entsprechend Anwendung. 

 

X. Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 30 Alte Rechte 

Die Geltungsdauer der vor dem In-Kraft-Treten 
dieser Friedhofssatzung entstandenen 
Nutzungsrechte richtet sich nach den bisherigen 
Vorschriften.  

 

§ 31 In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt treten die 
Friedhofsordnung vom 21.02.1994 und die 
Bestattungsgebührensatzung vom 21.02.1994 
(jeweils mit allen späteren Änderungen) außer 
Kraft. 

 

Balzheim, den 13.04.2026 

Gez. Bürgermeister Maximilian Hartleitner 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 

beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
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Für die Bewerbung um den Umweltpreis 2026 sind folgende 
Punkte zu beachten:

1. Auszeichnungswürdige Maßnahmen
Gegenstand der Auslobung sind praktische Maßnahmen im Bereich
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• der naturnahen bäuerlichen Gartenkultur
• des Gewässerschutzes
• der Vermeidung von Abfall und Immissionen
• der nachhaltigen Energieerzeugung und der Energieeinsparung.
Bewerbungen mit dem oben genannten Themenschwerpunkt sind 
besonders willkommen.

2. Preisvergabe
Als Preisgeld sind insgesamt 4.000.- € festgesetzt.
Der Betrag kann auf mehrere Preisträger verteilt werden.

3. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind:
• Privatpersonen (natürliche und juristische Personen)
• �Vereinigungen und Personengruppen (zum Beispiel Schulklassen, 

Bürgerinitiativen, Jugendgruppen, Vereine, Verbände, Parteien)
• Kirchliche Organisationen.
Die Teilnahme erfolgt aufgrund eigener Bewerbung oder auf Vor-
schlag Dritter.

Die Bewerbung ist bis zum 15. Juli 2026 vorzugsweise in digitaler 
Form an die E-Mail-Adresse naturschutz@alb-donau-kreis.de oder 
schriftlich beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Amt für Forst und 
Naturschutz, Schillerstraße 30, 89077 Ulm, unter dem Stichwort 
„Umweltpreis 2026“ einzureichen. Zur Bewertung werden nur 
Bewerbungen zugelassen, deren Durchführung nicht länger als 
vier Jahre zurückliegt. Die Maßnahme muss innerhalb des Alb-
Donau-Kreises realisiert worden, also bereits umgesetzt sein.

Der Bewerbung sind beizufügen:
• eine genaue Beschreibung der Maßnahme
• Fotos
• �eine Beschreibung der positiven Auswirkung auf Natur und 

Umwelt mit Bezug auf die o. g. Punkte
• Name, Anschrift, E-Mailadresse und Telefonnummer der 
Ansprechpartnerin / des Ansprechpartners.

4. Bewertung und Preisverleihung
Die Vergabe des Umweltpreises erfolgt durch ein Vergabegremium 
aus Mitgliedern des Kreistags und der Landkreisverwaltung, das in 
nichtöffentlicher Sitzung tagt.
Bewertungskriterien sind:
• Beweggründe für die Initiative
• Art, Dauer und Erfolg der Maßnahme
• Ideenreichtum, Originalität
• Zeitlicher und finanzieller Einsatz
• Übernahme von Lasten und Pflichten
• �Erzieherische und pädagogische Wirkung auf die Mitwirkenden 

und die Öffentlichkeit
• �Übertragbarkeit der Maßnahme, bzw. Anreiz zur Nachahmung 

durch andere Personen und Personengruppen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christian Tirpitz, Amt für Forst und 
Naturschutz, Telefon 0731/185-1632, gerne zur Verfügung.

Stellenausschreibung der Stadt 
Dietenheim

Gestalten wir gemeinsam die Zukunft unserer Stadt!
Die Stadt Dietenheim sucht zum 01.01.2027 eine engagierte, ver-
antwortungsbewusste, belastbare und zuverlässige Persönlichkeit 
unbefristet und in Vollzeit als
Leitung des Fachbereichs Haupt- und Personalverwaltung (m/w/d)

Weitere Infos und die vollständige Ausschrei-
bung erhalten Sie unter 
www.dietenheim.de/karriere
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen 
uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
spätestens 14.06.2026	 direkt über unser 
Onlineportal www.dietenheim.de/karriere

Glückwünsche

Altersjubilare

Jubilar								       Alter		  Altersjubiläumstag
Ruža Ruthardt						     75			   06.05.2026
Elke Kutter-Heinzelmann			   70			   17.05.2026
Rudolf Utz							      70			   18.05.2026
Manuela Peukert					     70			   21.05.2026
Anna Hermann					     85			   29.05.2026 

Landkreis

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Kultur 
und Soziales des Kreistags

Am Montag, den 27. April 2026, findet im Raum 214/216 der Kauf-
männischen Schule in Ehingen eine Sitzung des Ausschusses für 
Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales des Kreistags statt. 
Beginn ist um 14:30 Uhr. 

Tagesordnung
Öffentliche Beratung
1.	 Präsentation der Kaufmännischen Schule Ehingen
2.	 Vorstellung Kreispflegeplan – aktueller Stand
3.	 Geflüchtete im Alb-Donau-Kreis – aktueller Stand
4.	 Bekanntgaben
5.	
Heiner Scheffold
Landrat

Landratsamt

Umweltpreis 2026 des Alb-Donau-Kreises

Der Alb-Donau-Kreis lobt im Jahr 2026 zum 16. Mal einen Umwelt-
preis aus. Der Themenschwerpunkt lautet: „Lebensräume erhal-
ten, Arten fördern“. Durch die Vergabe des Umweltpreises soll das 
Bewusstsein für die Bedeutung von Natur- und Umweltschutz in 
der breiten Öffentlichkeit gefördert werden. Beispielhafte und 
nachahmungswürdige Maßnahmen im Alb-Donau-Kreis sollen 
öffentlich anerkannt werden.

Lesen, mitreden, mitmachen. 
Mit Ihrem Mitteilungsblatt 
am Gemeindeleben teilnehmen.
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SCHULE/KINDERGARTEN

Weiterführende Schulen

Informatik-Preise für Ochsenhauser Schüler
Firma Wölfle ehrt junge Informatik-Talente am Gymnasium

Im Rahmen ihrer Bildungspartnerschaft haben das Ochsenhauser 
Unternehmen Wölfle und das Gymnasium den eigens geschaffe-
nen „Wölfle-Preis“ verliehen. Nachwuchstalente der siebten und 
achten Klassen, die im nationalen Wettbewerb „Informatik-Biber“ 
sehr gut abgeschnitten hatten, wurden mit dem Preis zusätzlich 
ausgezeichnet. In einer Preisverleihung an der Schule durften sich 
Anna Ritivoi, Vivaan Sharma, Elias Deffner und Milas Waibel über 
den Preis freuen. Die Jugendlichen hatten beim „Informatik-Biber“, 
auch schon jeweils erste, zweite und dritte Plätze belegt.

„Wir freuen uns, mit dem Wölfle-Preis jetzt zum dritten Mal schon 
junge Talente auszeichnen zu können, und den Stellenwert der 
Informatik in der Arbeitswelt von heute und morgen deutlich zu 
machen“, sagte Anna Gleinser, die für das Unternehmen die Preise 
übergab. Für die Schule und die Jugendlichen sei diese Art von 
Kooperation ein großer Gewinn, fügte die Schulleiterin Elke Ray an. 
„Es freut uns sehr, dass wir den Preis nun zum dritten Mal vergeben 
können und mit unserer Partnerschaft die Relevanz des Schulalltags 
für das Leben nach der Schule noch deutlicher machen können.“ Am 
Gymnasium Ochsenhausen hatten in diesem Jahr 70 Schülerinnen 
und Schüler am Informatik-Biber teilgenommen. Für die Jugendli-
chen der siebten Klassen ist der Wettbewerb Teil des Informatik-
Unterrichts, in den höheren Klassen können Interessierte dann wei-
terhin an den Start gehen. Organisiert wird die Teilnahme zentral 
durch die Informatik-Lehrkräfte an der Schule. 

Volkshochschule Balzheim

Aktuelles Kursprogramm

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
Folgt uns gerne auf Instagram: @vhsg_albdonaukreis

Diese Woche möchten wir Ihnen gerne wieder ein paar Online-
Kurse vorstellen:

26SWEB121 Canva-Workshop Grundkurs
Robin Weniger
Flyer und Postkarten erstellen, Social-Media-Posts designen oder 
Präsentationen anfertigen: Mit Canva geht das einfach, professio-
nell und schnell! Das Programm Canva kann sowohl auf einem PC, 
als auch auf dem Tablet oder dem Smartphone genutzt werden. 
Nach Belieben kann ein vorgegebenes Design bearbeitet, abge-

speichert und heruntergeladen werden. Das Seminar wird als 
Webinar angeboten, das heißt, es kann kann online von zu Hause 
aus besucht werden. Die Teilnehmenden können aktiv mitarbeiten 
und sich durch das Mikrofon zu Wort melden. Auch Fragen und 
Anmerkungen via Chat sind möglich und erwünscht.
Fr, 24.04.26, 15:00 - 18:00 Uhr, online
39 €

26SWEB043 Zyklusgerecht essen – Speiseplan Workshop
Annkatrin Seidler
Leidest du unter Regelschmerzen oder Unwohlsein während dei-
nes Zyklus – und hast das Gefühl, dass deine Ernährung das Ganze 
noch verstärkt? In diesem Workshop lernst du, wie du deine 
Ernährung gezielt an deinen Zyklus anpassen kannst, um dich 
gestärkt, ausgeglichen und energiegeladen zu fühlen.
Di, 28.04.26, 18:30 - 21:00 Uhr, online
25 €

26SWEB044 Langlebig und lebendig – Dein Weg zu mehr Longevity
Daniela Weh
Noch nie zuvor war das Wissen über gesunde Lebensführung so 
zugänglich wie heute. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der 
chronische Krankheiten zunehmen, Stresspegel steigen und viele 
Menschen das Gefühl haben, sich selbst zu verlieren. Longevity ist 
die Antwort auf eine Sehnsucht: nach Selbstverantwortung, inne-
rer Balance und Lebensfreude. Und ja – auch nach einem Alter, in 
dem wir nicht leiden, sondern leuchten.
Di, 28.04.26, 18:30 - 20:00 Uhr, online
12 €

26SWEB016 Testamente gestalten und Steuern sparen
vhs Puchheim-Eichenau, Kursleitung: Bertram Böhm
Grundbegriffe wie Berliner Testament, Pflichtteil, Vor- und Nach-
erbschaft und Nießbrauch werden erläutert und steuerliche Frei-
beträge und testamentarische Gestaltungen besprochen. Was 
bedeutet eine Übergabe schon zu Lebzeiten. Was ist zu beachten?
Ein Skript mit Mustern wird digital versandt. Hinweis: Dieses Kurs-
angebot findet in Kooperation mit der Volkshochschule Puchheim-
Eichenau statt. Die Teilnehmerdaten werden zur Kursabwicklung 
an die vhs Puchheim-Eichenau weitergeleitet.
Mo, 04.05.26, 18:30 - 20:00 Uhr, online
14 €

Wir erreichen bis 
zu 85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20 attraktiven 
Gemeinden und Städten.



24. April 2026/Nr. 17 21BALZHEIM aktuell

Zweckverband
„Musikschule Iller-Weihung“

Veranstaltungshinweise:

Info-Schülervorspiele
Schülerinnen und Schüler vom Anfänger bis zum Fortgeschritten 
stellen in kurzen Beiträgen ihr Instrument vor. Im Anschluss an das 
Vorspiel besteht die

260428-Plakat_Kombi-Info-Mitt 
Quelle: Zweckverband »Musikschule Iller-Weihung« 

Möglichkeit zur Beratung und zum Ausprobieren der  Instrumente.

Info-Schülervorspiel – Streichinstrumente
mit Schülerinnen und Schülern aus der Violin-Klasse von Rita 
Nakad und der Violoncello-Klasse von Gabriel Gonçalves.
25. April 2026, 10.30 Uhr, Balzheim, Grundschule

Info-Schülervorspiel – Holzblasinstrumente
mit Schülern aus den Instrumentalklassen von Stephanie Bucher 
und Ferhat Kunt (Querflöte), Claudia Fuchs (Klarinette/Saxophon), 
Brigitte Wörz (Klarinette), Philipp Giebler (Saxophon) und Hans-
Peter Mohr (Fagott).
09. Mai 2026, 10.30 Uhr, Dietenheim, Gemeinschaftsschule

- Der Eintritt zu beiden Vorspielen frei

Alle weiteren Veranstaltungen sowie die Ferientermine für das 
Schuljahr 2025/2026 sind auf der Homepage der Musikschule www.
musikschule-iller-weihung.de unter dem Punkt „Aktuelles“ abrufbar.

Anmeldungen sind auch während des Schuljahres möglich.
Anmeldungen und die Unterrichtsaufnahme sind nach Absprache 
auch während eines Schuljahres möglich. Anmeldungen können 
sowohl Online über unsere Homepage als auch mit Hilfe unseres 
Anmeldeformulars erfolgen. Anmeldeformulare und Gebühren-
ordnungen liegen in den örtlichen Rathäusern und der Geschäfts-
stelle der Musikschule aus oder können von unserer Homepage 
heruntergeladen werden. Lohnenswert ist auch der Download der 
Musikschul-App, über die bereits wichtige Informationen und Mit-
teilungen der Musikschule zugänglich werden.

Zweckverband	 				    Geschäftszeiten:
»Musikschule Iller-Weihung«	 Mo - Fr:. 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Schloßstraße 4					     Do.			  16.00 Uhr - 18.00 Uhr
89171 Illerkirchberg
Tel. 07346-923030, Fax 07346-9230329

Verbandsvorsitzender:				  
BM Maximilian Hartleitner     	    
Musikschulleiter: 
Michael Eberhardt M.A.				  
Stellvertretung: Beate Frey
Büroleitung: Heike Maunz
E-mail: musikschule@iller-weihung.de  
www.musikschule-iller-weihung.de

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Balzheim

Gottesdienste
Sonntag Jubilate, 26. April 2026

Wochenspruch: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Krea-
tur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden." 
2. Kor. 5,17

9.00 Uhr 		�  Predigtgottesdienst in der Michaelskirche in Wain
				    (Prädikant Denke)

10.00 Uhr 		�  Konfirmationsfestgottesdienst in der Dreifaltig-
keits-Kirche in Oberbalzheim

				    (Pfarrer Bernick)

Danke

Ein herzliches Dankeschön und „Vergelt’s GOTT!“ sagen wir für fol-
gende Spenden: Die Kollekte des Gottesdienstes am Sonntag 
Miserikordias Domini (19. April) erbrachte 110,70 €.

Gott segne die Geber und die Verwendung der Gaben

Konfirmanden 2026

Am Sonntag Judika, den 26. April 2026 findet in der Dreifaltigkeits-
Kirche Oberbalzheim die Konfirmation von 11 jungen Gemeinde-
gliedern statt:

Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.
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Jule Codan, Unterbalzheim
Jana Dittmann, Unterbalzheim
Leon Ferreria Vaz, Unterbalzheim	
Nele Frais, Unterbalzheim
Jan Kinder, Unterbalzheim
Raphael Kinder, Unterbalzheim
Samuel Link, Unterbalzheim
Carla Litago Lobpreis, Oberbalzheim
Hannes Maaß, Unterbalzheim
Anja Stetter, Unterbalzheim
Lorina Walcher, Oberbalzheim

Die Gemeinde wird um Fürbitte für unsere Konfirmanden gebeten.

Am 19. April 2026 ist Frau Elfriede Walcher aus 
Unterbalzheim, Jahnstr. 5,
im Alter von 90 Jahren verstorben.
Die Beisetzung findet am Dienstag, 28. April um 
14.00 Uhr auf dem Friedhof in Unterbalzheim 
statt.

Den trauernden Angehörigen gilt unsere Anteil-
nahme.

Einladung zum neuen Konfirmandenkurs

Alle Kinder, die ab dem kommenden Sommer die achte Klasse 
besuchen und evangelisch sind oder bereit sind, Glied der Kirche 
zu werden, sind sehr herzlich zur kommenden Konfirmandenzeit 
eingeladen. Wir machen uns im Team auf den Weg und fragen, wer 
Gott für uns ganz persönlich ist und was er für uns bereithält. Eine 
mehrtägige Freizeit und verschiedene Highlights in beiden Kir-
chengemeinden Balzheim und Wain warten auf die neuen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind 
darin bestärken, Teil der neuen Konfi-Gruppe zu werden. Bei Inte-
resse und Rückfragen wenden Sie sich doch bitte an das Pfarrbüro. 
Vielen Dank, wenn Sie uns den Namen Ihres Kindes, Ihre Telefon-
nummer und Emailadresse senden, damit wir mit Ihnen zeitnah in 
Kontakt treten: pfarramt.balzheim@elkw.de

Gemeinsame Sitzung der Kirchengemeinderäte von Wain und 
Balzheim 

Zum ersten Mal tagten die im November 2025 neu- und wiederge-
wählten Kirchengemeinderäte von Wain und Balzheim im Hans-
Ehinger-Haus unter Leitung der Vorsitzenden Traugott Unterweger 
(Wain) und Emanuel Unterweger (Balzheim) sowie Pfarrer Marten 
Bernick. Hauptsächlich ging es um die Abstimmung des Gottes-
dienstplans, besonders an Ostern und Weihnachten. Da beiden 
Gremien der Gottesdienst an Karfreitag und Heiligabend sehr 
wichtig ist, entschieden sie sich letztendlich für eine zeitliche Ent-
zerrung, so dass Pfarrer Bernick in beiden Gemeinden am Gottes-
dienst teilnehmen kann. So wird an Weihnachten zuerst der Fami-
liengottesdienst mit Krippenspiel bereits um 15.30 Uhr in der 
Oberbalzheimer Dreifaltigkeitskirche und eine Stunde später in 
der Wainer Michaelskirche stattfinden. Außerdem beschlossen 
beide Gremien, dass das Abendmahl künftig alle zwei Monate im 
Wechsel zwischen Wain und Balzheim gefeiert wird, und zwar im 
späteren Gottesdienst um 10.15 Uhr, um den Zeitdruck zu nehmen. 
Ausnahme: Am Karfreitag soll das Abendmahl in beiden Gemein-
den gefeiert werden. Der nächste gemeinsame Gottesdienst findet 

nach dem Emmausgang am Ostermontag in Ober- und Unterbalz-
heim am Sonntag, 14. Juni 2026, im Wainer Schlosspark statt. Dazu 
hat der Schlossherr Benedikt Richard Freiherr von Herman beide 
Gemeinden eingeladen. Beide Kirchengemeinden unterstützen 
das Chorprojekt „Bethlehem“ der Kirchenchöre von Wain und 
Schwendi, die am letzten Novemberwochenende in Schwendi ein 
Konzert geben. Schließlich singen auch Balzheimerinnen und Balz-
heimer in Wain mit. Um den gemeinsamen Pfarrer bei Gottes-
diensten zu entlasten, wird eine stärkere Beteiligung von Ehren-
amtlichen angestrebt. Beiden Gremien war es wichtig, die Diaspora 
wie Sinningen (Balzheim) und Schwendi, Sießen etc. (Wain) nicht 
gänzlich zu vernachlässigen. Die gemeinsame Sitzung ging zwar 
sehr lang, verlief aber in offener und harmonischer Atmosphäre. 
Beiden Gremien war das aufrichtige Bemühen anzumerken, aus 
der schwierigen Situation das Beste zu machen.

Öffnungszeiten des Pfarramts 

Dienstags von 8.30 – 11.00 Uhr in Balzheim
Mittwochs von 8.30 – 11.00 Uhr in Wain
Donnerstags von 8.30 -11.00 Uhr in Balzheim

Evangelisches Pfarramt Balzheim
Pfarrer Marten Bernick
Hauptstraße 8 - 88481 Balzheim
Tel. 0 73 47 / 22 18
Fax. 0 73 47 / 95 87 85

Tel. Herr Pfarrer Bernick Wain: 
07353/9819381
E-Mail: marten.bernick@elkw.de

E-Mail: Pfarramt.Balzheim@elkw.de
Internet: www.balzheim-evangelisch.de

Wochenveranstaltungen EC-Jugend 
Freitag, 24. April 2026
17.30 Uhr -19.00 Uhr Bubenjungschar im Hans-Ehinger-Haus

Freitag, 24. April 2026
20.00 Uhr – 22.00 Uhr Teenkreis im Hans-Ehinger-Haus

Mittwoch, 29. April 2026
17.00 Uhr – 18.15 Uhr Mädchenjungschar Löwenherzen (6 Jahre bis 
3. Klasse) im Hans-Ehinger-Haus
18.00 Uhr – 19.30 Uhr Mädchenjungschar Blessed Girls (4. Klasse 
bis 13 Jahre) im Hans-Ehinger-Haus

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

Sonntag, 26. April, 18.00 Uhr, Gottesdienst im Hans-Ehinger-Haus
Dienstag, 28. April, 20 Uhr, Hauskreis: Info Fam. Wegmann, Tel. 7254
Dienstag, 28. April, 20 Uhr, Hauskreis: Info Fam. Kreil, Tel. 4261 
Freitag, 1. Mai, 09.00 Uhr, Maiwanderung mit Ausklang, Schlosswei-
hergarten
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Kirchliche Mitteilungen der
Katholischen Kirchengemeinde St. Martinus

Gottesdienste St. Martinus Dietenheim
mit Ober- und Unterbalzheim

Gottesdienstzeiten vom 24.4. - 3.5.2026

Freitag, 24. April
18.00 Uhr 		  Rosenkranz
18.30 Uhr 		  Eucharistiefeier

Sonntag, 26. April
8.45  Uhr 		  Eucharistiefeier

Mittwoch, 29. April
7.30 Uhr 		  Schülergottesdienst

Freitag, 31. April
18.00 Uhr 		  Rosenkranz
18.30 Uhr 		  Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Mai
10.15 Uhr 		  Eucharistiefeier

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Gottesdienstzeiten vom 24.4. - 3.5.2026

Sa, 25. April 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Regglisweiler
Sa, 25. April 19.00 Uhr Konzert mit Albert Frey in Illerrieden
So, 26. April 8.45 Uhr Wortgottesfeier in Dorndorf
So, 26. April 10.15 Uhr Eucharistiefeier in Illerrieden
So, 26. April 11. 30 Uhr Taufe in Illerrieden
Di, 28. April 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Regglisweiler
Mi, 29. April 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wangen
Do, 30. April 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Dorndorf
Fr, 1. Mai 18.30 Uhr Maiandacht für die ganze SE an der Marienka-
pelle in Wangen
Sa, 2. Mai 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Regglisweiler
So, 3. Mai 8.45 Uhr Eucharistiefeier in Dorndorf
So, 3. Mai 10 Uhr ökum. Gottesdienst auf dem Sportplatz in Iller-
rieden
So, 3. Mai 11.45 Uhr Taufe in Regglisweiler
So, 3. Mai 18.30 Uhr Maiandacht in Dorndorf

Kloster Brandenburg/Iller e.V.

Am Schlossberg 3
89165 Dietenheim – Regglisweiler
T 0 73 47 - 9 55 - 0  F 0 73 47 - 9 55 - 3 55
www.kloster-brandenburg.de
kontakt@kloster-brandenburg.de

Unsere Gottesdienste und Gebetszeiten in der Klosterkirche sind 
wie folgt öffentlich zugänglich.
Gottesdienste täglich		 07:15 Uhr
Anbetung ab				    15:00 Uhr
Rosenkranz				    17:00 Uhr
Vesper						     17:30 Uhr

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an. Telefon: 
07347/955-0. Herzlich willkommen!

Pflegeheim St. Maria

Eucharistiefeier im Pflegeheim St. Maria jeden Samstag um 16.00 
Uhr.

Informationen – Dietenheim

Öffnungszeiten der Ökumenischen Bücherei Dietenheim
Don-Bosco-Weg 2, 89165 Dietenheim, Tel. 07347 9575050

Die Bücherei ist außerhalb der Schulferien geöffnet:

Montag			   16.30 – 19 Uhr
Donnerstag		  15.30 – 18 Uhr

Jede Woche neue Bücher und Medien.
Ein Besuch lohnt sich!

Chorkonzert »Psalmen« mit der Wiblinger Kantorei

Am Montag, 4. Mai wird um 20.00 Uhr die Wiblinger Kantorei in der 
Pfarrkirche St. Martinus in Dietenheim zu Gast sein. Die etwa 50 
SängerInnen zählende Kantorei konnte sich in den letzten Jahren 
vor allem mit Aufführungen der klassischen A-capella-Literatur 
einen Namen machen. Die Gattung der Motette ist eine der reiz-
vollsten Herausforderungen, weil sie den Chorklang offen expo-
niert - ohne Möglichkeit, sich hinter einem Orchester zu ”verste-
cken“.

Das Zentrum des Konzerts in Dietenheim bilden Psalmvertonun-
gen aus Barock und Romantik. In vier- bis achtstimmigen Kompo-
sitionen von Schütz, Hassler, Mendelssohn und Brahms kommen 
Lob, Anbetung, Dank und Klage ebenso spannungsreich wie anrüh-
rend zum Ausdruck. Abgerundet wird der Abend durch zwei Orgel-
werke, gespielt von Tomoyo Inoue. Dirigent ist Albrecht Schmid, 
der auch eine eigene Motette über Psalm 31 zum Programm bei-
steuert. Der Eintritt zum Chorkonzert in der Pfarrkirche ist frei. Um 
Spenden wird am Ausgang gebeten

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde Dietenheim 
laden ein:

Frühjahrsausfahrt der Senioren

Mittwoch, 20.05.2026 
nach Leipheim und Maria Vesperbild

Abfahrt: 12 Uhr, Haltestelle Ecke Promenadeweg/Pfarrer-Debler-
Straße

Liebe Seniorinnen und Senioren unserer Kirchengemeinden,
wir laden Sie und alle Interessierten herzlich zu unserer Frühjahrs-
ausfahrt ein. Zunächst geht es auf die Straußenfarm bei Leipheim. 
Mit ca. 400 bis 500 Küken und Jungstrauße zählt die „afrikanische 
Oase“ im Schwäbischen Donaumoos zu den größten Zuchtbetrie-
ben in Deutschland. Im Rahmen einer Führung lernen wir alles 
über den Hof und die Arbeit mit den besonderen Tieren kennen. 
Im Anschluss wartet Kaffee und Kuchen auf uns, dazu können im 
Hofladen Fleisch, Eiprodukte, Federn etc. eingekauft werden.

Die Kosten für Eintritt, Führung, Kaffee und Kuchen liegen bei 17, - 
Euro pro Person.
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Informationen aus der Seelsorgeeinheit

Ambulante Hospizgruppe Iller-Weihung

Schulstr. 21, 89165 Regglisweiler

Öffentliche Sprechzeiten (in Regglisweiler): 
Montag und Mittwoch jeweils von 9-12 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung. Für eine telefonische Beratung und Trauerbeglei-
tung erreichen Sie unsere Einsatzleitung montags bis freitags von 
9-17 Uhr unter Tel. 0174-2006689 

Das Trauercafé ist geöffnet jeden 2. Freitag im Monat von  
15 -17 Uhr in den Räumen der Ladenkirche Oberkirchberg, Ulmer 
Straße 3, in 89171 Oberkirchberg.

Eine Anmeldung ist nicht unbedingt nötig. 
Sie dürfen sich jedoch gerne vorab bei uns melden. 

www.hospizgruppe-iw.de

Kindergottesdienst

Hallo Kinder, hallo Mamis, hallo Papis!
Wir laden alle Krabbel-, Kindergarten-, und Schulkinder mit ihren 
Familien zu unserem Kindergottesdienst ein.
Wann: Sonntag, 26.04.2026 um 10.00 Uhr
Wo: im Pfarrheim (unten) in Regglisweiler
Unser Thema: Frieden

Quelle: privat 

Im Anschluss möchten wir mit 
euch eine Friedenskerze basteln.
Wir freuen uns auf euch!

Erstkommuniontermine 2027

Die Erstkommuniontermine für nächstes Jahr stehen fest. Sie sind:
Samstag, 03.04.2027 Regglisweiler
Sonntag, 04.04.2027 Dietenheim
Sonntag, 11.04.2027 Illerrieden

Die Erstkommunionfamilien werden nach den Sommerferien 
angeschrieben und erhalten dann genauere Informationen.

Anschließend fahren wir nach Maria Vesperbild bei Ziemetshau-
sen und besuchen die barocke Wallfahrtskirche. Nach einer kurzen 
Andacht erfahren wir Wissenswertes über die „schwäbische 
Hauptstadt Mariens“ und dem Gnadenbild der schmerzhaften 
Muttergottes. Im direkt benachbarten Gasthof „Zur Linde“ lassen 
wir den Nachmittag dann mit einer gemütlichen Einkehr ausklin-
gen, bevor es mit dem Bus wieder Richtung Heimat geht.

Wir freuen uns auf einen interessanten und schönen Nachmittag. 
Der Fahrpreis für den Bus richtet sich nach der Zahl der Teilneh-
mer und wird zusammen mit den 17, - Euro für die Straußenfarm 
direkt im Bus kassiert.

Ihre Pfarrgemeinde Sankt Martinus
Josef Dambacher

Anmeldung zur Ausfahrt der Senioren am Mittwoch, 20.05.2026
(Kosten = 17, - € p.P. für Straußenfarm zzgl. Busfahrt und Einkehr)

Name, Vorname

Anschrift, Telefonnummer

Abschnitt bis spätestens 15.05.2026 im Katholischen Pfarramt Die-
tenheim, Königstr. 88 abgeben oder bis dahin per Telefon unter 
07347 / 7430 anmelden.

Termine – Dietenheim

 
 

Ökumenische Agapefeier  
zu Himmelfahrt 

Himmelfahrt, 14.05.2026 
10:00 Uhr 
Baggersee Dietenheim 
(bei Regen: evangel. Kirche Dietenheim) 

 

Den Weg nach Dietenheim möchten wir gerne 
gemeinsam pilgern. Gemeinsame Treffpunkte für 
katholische und evangelische Christen sind: 

Dietenheim: St. Mar�nus Kirche 09:30 Uhr 
Regglisweiler: Parkplatz Illerbrücke 09:00 Uhr 

Illerrieden: Verkehrsübungsplatz 09:00 Uhr 

Wangen: Käppele 09:15 Uhr 
 

Anschließend lädt die Stadtkapelle ein zum 
Vatertagsfest am See. 
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Maiandachten

Quelle: pixabay 

Maiandacht der Seelsorgeeinheit 
Am 1. Mai findet in Dietenheim am Herrgöttle um 18.30 Uhr eine 
zentrale Maiandacht der Seelsorgeeinheit statt. Wir freuen uns 
über viele Teilnehmer!

Maiandachten
Im Monat Mai finden unsere Maiandachten wie folgt statt:
in Dietenheim:
am 01.05.2026 um 18.30 Uhr am Herrgöttle
am 10.05.2026 um 18.00 Uhr mit den Kommunionkindern
in Regglisweiler:
am 31.05.2026 um 18.30 Uhr

Informationen aus dem Dekanat

DEKANAT ULM-EHINGEN

Credo-Musik-Projekt zu Frescobaldi
Am Sonntag, 3. Mai, 14.30 Uhr lädt das Dekanat Ehingen-Ulm zum 
Credo-Musik-Projekt in die Wiblinger Nikolauskapelle auf dem 
Friedhof ein. Mit eingespielten Hörbeispielen und live auf Mando-
line erschließt Dr. Wolfgang Steffel in einer Andacht Werke von Giro-
lamo Frescobaldi (1583-1643). Der frühbarocke Komponist war ein 
Meister der Fuge und inspirierte Bach. Steffel hat chromatische 
Teile aus den Messen und eine luftige Frescobaldi-Pastorale mit 
wiegendem Rhythmus auf Mandoline übertragen. Der liebliche Duk-
tus erinnert an „Jesus bleibet meine Freude“ von Bach und ähnelt 
dem Oktav-Kanon aus den Goldberg-Variationen, mit dem der 
Nachmittag verklingt. Ohne Anmeldung. Eintritt frei. Anschließend 
Kaffee und Vespermöglichkeit im nahegelegenen Albvereinshäusle. 
Infos unter Tel.: 0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de.

Öffnungszeiten & Ansprechpartner
Öffnungszeiten im Pfarrbüro Dietenheim:

Montag 			   9.00 – 11.00		  nachm. geschlossen
Dienstag			   geschlossen
Mittwoch			   geschlossen		  15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag		  9.00 – 11.00		  nachm. geschlossen
Freitag				   geschlossen
jederzeit nach Vereinbarung 

Pfarrbüro Dietenheim
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07347 7430 Fax. 07347 921011
E-Mail: stmartinus.dietenheim@drs.de
https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Pfarrbüro Illerrieden
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 07306 3400-2560 Fax. 07306 3400-459
E-Mail: hlkreuz.illerrieden@drs.de

Pfarrer Markus Schönfeld
Königstraße 88, 89165 Dietenheim
Tel. 01525 92197-60
(auch bei Wunsch zur Krankensalbung)
E-Mail: markus.schoenfeld@drs.de

Gemeindereferentin: Michaela Heger
Tel. 07347 920980 oder 01525 92197-58
E-Mail: michaela.heger@drs.de

Kath. Kirchengpflege St. Martinus Dietenheim
Petra Pepelnik-Schrode
Tel. 07347 920260 oder 01525 92197-57
petra.pepelnik-schrode@drs.de
Sprechzeiten im Pfarrbüro:
mittwochs von 9:00 bis 11: Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr

Kath. Kirchengpflege St. Johannes Regglisweiler
Dorothea Rittner
Tel. 07347 9575528 oder 01525 92197-50
stjohannesbaptist.regglisweiler@nbk.drs.de

Digitale Medien
Homepage: https://se-dietenheim-illerrieden.drs.de

Instagram St. Martinus: kirche_dietenheim
Instagram St. Johann Baptist: kirche_regglisweiler
Instagram Heilig Kreuz: kirche_illerrieden

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN !
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VEREINE UND ORGANISATIONEN

Sportverein Balzheim e.V. 1949

 
am Sportplatz / Sportheim 

1. Mai 2026   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hockete findet bei jeder 
Witterung statt 

 

Kommt vorbei und feiert 
mit uns! 

Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen 

Förderverein SV Balzheim 

 

Abteilung Fußball

Spielbericht 2. Mannschaft 19.04.2026  SGM Balzheim/
Dietenheim II – TSV Senden II

Zu Anbeginn der Partie SGM Balzheim/Dietenheim II gegen den 
TSV Senden II brachte sich unsere Mannschaft eindeutig besser in 
das Spielgeschehen ein. In der 1. Minute setzte Lukas Herde den 
gegnerischen Torhüter mit seinem Schuss unter Druck, den Ball 
konnte der Keeper nur noch weg schlagen, um schlimmeres zu ver-
hindern. Durch ein schnelles Spiel mit dem Ball kam ein Pass von 
Tobias Schmidt in der 3. Minute zu Luca Baur, der versenkt seinen 
Schuss direkt in die rechte untere Seite am Torwart vorbei ein, was 
zur Führung zum 1:0 führte.

Ein perfekter Pass von Lukas Herde dann in der 13. Minute zu 
Jochen Kutscher, der mit seinem Schuss den Ball direkt in die 
Hände des Torhüters des TSV lenkte. Man konnte vernehmen, dass 
der TSV keine Übermannschaft ist, und leicht zu schlagen wäre, 
dennoch waren zu viele Fehler seitens der SGM zu erkennen, 
dadurch liefen wir im wieder in Konterversuche der Gäste rein. 
Jochen Kutscher dann in der 24. Spielminute, allein vor dem Tor, 
gab an den heraneilenden Luca Baur ab, und wieder am Keeper 
vorbei ins rechte untere Eck, nun stand es 2:0.

In der 51. Minute dann ein erfolgreicher Torschuss von Marco Pfis-
tert zum 3:0 und 6 Minuten später in der 57. Minute wieder Jochen 
Kutscher, der an Luca Baur abgab und erfolgreich zum 4:0 
abschloss. Durch einen perfekten Abschluss konnte Jochen Kut-
scher in der 65.Minute das 5:0 erwirken. Jochen Kutscher musste in 
der 78. Minute den Ball dann nur noch am Torwart vorbei einschie-
ben, von der TSV kam so gut wie keine Gegenwehr mehr, die Füh-
rung wurde zum 6:0 ausgebaut. Zum Gegentreffer kamen dann die 
Gäste in der 82. Minute, wie aus dem Nichts verkürzten diese zum 
6:1.
Mit einem Weitschuss aus dem Mittelfeld in der 92. Minute zeigte 
Jochen Kutscher wieder sein Können, der Ball ging über den Tor-
wart hinweg ins Tor und läutete den Endstand zum 7:1 ein.

Abteilung Fußball – Jugend

E-Junioren verlieren zum Rückrundenauftakt

Nach der so erfolgreichen Hinrunde, bei der unsere E-Junioren 
ohne Punktverlust Ihre Qualistaffel souverän gewonnen hat, sind 
die Gegner in der Rückrunde auch alles Mannschaften die Ihre 
Staffeln jeweils gewonnen haben, dementsprechend werden die 
Herausforderungen deutlich größer. Zum Start war der des SV 
Jedesheim zu Gast und leider mussten wir eine deutliche Nieder-
lage hinnehmen. Dabei begann die Partie vielversprechend, mit 
einem guten Start ins Spiel gelang durch Timon Kächler die 
1:0-Führung. Zu den vielen krankheitsbedingten Ausfällen kam 
dann leider noch während des Spiels eine schwere Armverletzung 
von Nicolas Pahl hinzu. Das brachte einen deutlichen Bruch in 
unser Spiel und die daraus resultierende Unruhe nutzte der Geg-
ner konsequent aus und drehte die Parte innerhalb kürzester Zeit 
zum 4:1 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit zeigten die Jedeshei-
mer ihre Klasse und baute die Führung Tor um Tor aus, bis schließ-
lich ein deutliches 9:1 als Endergebnis stand. Kämpferisch konnte 
man unseren Jungs keinen Vorwurf machen, dennoch wurde klar, 
dass spielerisch noch Steigerungsbedarf besteht, um in der Rück-
runde konkurrenzfähig zu sein. Kopf hoch Jungs! Es spielten: 
Raphael Nestle, Nicolas Pahl, Max Wegmann, Sem Maekele, Yassin 
Boukai, Leo Kebritsch, Edi Luca, Alessandro Böser und Timon Käch-
ler
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Abteilung Tennis

Tennis Training - für Einsteiger oder Wiedereinsteiger

Quelle: Silke Heinz 

Musikverein Balzheim e.V.

Muttertag

Am Sonntag, dem 10. Mai, dürfen wir Sie nach dem Gottesdienst 
wieder zu unserem traditionellen Muttertagsständchen einladen.
Im Anschluß daran würden wir uns freuen, Sie zum Mittagessen 
mit Kaffee und Kuchen in der Stiftungshalle begrüßen zu dürfen. 
Es wartet wieder ein reichhaltiges Angebot auf Sie:

Rindsroulade mit Spätzle/Serviettenknödel und Blaukraut
Paniertes Schnitzel mit Pommes/Spätzle und Blattsalat
Gnocchi mit Tomaten, Blattspinat und frischem Parmesan, dazu 
Blattsalat

Auf Ihr Kommen freut sich
Ihr Musikverein Balzheim

Jugeninfotag mit Kinderkonzert

Quelle: Tiara Walcher 

Quelle: Tiara Walcher 

Lesen, mitreden, mitmachen. 
Mit Ihrem Mitteilungsblatt 
am Gemeindeleben teilnehmen.
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Schützenverein Balzheim e.V.

Abteilung Badmiton

Badminton Nachtturnier 2026

Am vergangenen Samstag, dem 18. April, fand erneut das alljährli-
che Badminton Jedermann Nachtturnier der BASV Balzheim statt. 
Mit 25 angemeldeten Teams lag die Teilnehmerzahl zwar leicht 
unter dem Vorjahr, dennoch bot der Abend reichlich Gelegenheit 
für spannende Spiele und interessante Gespräche.  In abwechs-
lungsreichen Begegnungen traten zwei Damendoppel, zwölf Her-
rendoppel sowie elf Mixed-Teams gegeneinander an. Aufgrund der 
geringen Teilnehmerzahl bei den Damen wurden diese den Mixed-
Teams zugeordnet. Gespielt wurde jeweils über zehn Minuten pro 
Partie. Für besondere Unterhaltung sorgte dabei eine zusätzliche 
Regel: Ergab die Gesamtpunktzahl beider Teams eine Schnapszahl, 
durften sich die Spieler an der Bar einen kostenlosen Schnaps 
abholen. Dieser Anreiz führte nicht selten dazu, dass die Teams 
gezielt auf ein entsprechendes Ergebnis hinarbeiteten - des Öfte-
ren sogar erfolgreich.  Die Teams wurden je Disziplin in zwei Grup-
pen eingeteilt. Nach der Gruppenphase wurden die Sieger über 
Halbfinal- und Finalspiele ermittelt. Für die Damen ergab sich im 
Anschluss an die Mixed-Gruppenphase ein eigenes Finalspiel.

Die Stimmung in der Halle war durchweg positiv und die Zuschauer 
begleiteten die Spiele mit Applaus. Nach vielen intensiven Grup-
pen- und Halbfinalspielen folgten schließlich die Finalspiele:
Im Damendoppel setzte sich das Team "Das war natürlich Absicht" 
gegen "Die Peanuts" durch und sicherte sich hier den ersten Platz. 
Im Herrendoppel lieferten sich "Zwei Schläger für ein Halleluja" 
und "One Last Dance Vol. 2" ein spannendes Duell, das letztlich 
"One Last Dance Vol. 2" für sich entscheiden konnte. In einem 
spannenden Finalspiel beim Mixed konnte sich "Chaos & Queen" 
gegen "Team K" durchsetzen und sich damit den Mixed-Titel 
sichern. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die Sie-
gerteams ihren wohlverdienten Preis - eine Packung leckeren Kaf-
fee vom Rösternest. Auch die Letztplatzierten der jeweiligen Diszi-
plin gingen nicht leer aus und durften sich über die traditionelle 
Schwarzwurst freuen.  Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzen 
einige Teilnehmer die Gelegenheit, noch weiterzuspielen, bevor 
der späte Abend schließlich in geselliger Runde an der Bar im 
Foyer bei leckeren Getränken und Snacks ausklang.  Die Badmin-
tonabteilung Balzheim bedankt sich bei den Teilnehmern, 
Zuschauern und Helfern für den gelungenen Abend und freut sich 
bereits auf das Jedermann Nachtturnier im nächsten Jahr.

Quelle: Fabin S. 

Hallo Landfrauen,
am Mi 29.04.2026 treffen wir uns im Bürgerhaus in Regglisweiler zu 
einer Vortragsveranstaltung zum Thema: "Antientzündliche Ernäh-
rung". Unsere Referentin Frau Julia Hertenberger vom Landratsamt 
Ulm wird uns viel Wissenswertes und Interessantes zu dem wichti-
gen Gesundheitsthema geben.
Beginn ist 19.30 Uhr.

Auch Nichtmitglieder sind natürlich herzlich willkommen.

AKTUELLES AUS DER REGION

Quelle: SF Illerrieden 

Sie möchten mehr über uns wissen? 
Besuchen Sie uns auf 
www.nak-verlag.de



24. April 2026/Nr. 17 29BALZHEIM aktuell

Golf-Erlebnistag am 26. April in Illerrieden

GOLF-ERLEBNISTAG
VORBEIKOMMEN & AUSPROBIEREN

(Bei jedem Wetter) 

Mit buntem Programm für Groß und Klein:
• kostenlose Schnuppergolfkurse • geführte eCart Golfsafari

• kleine Maschinenausstellung 

• Fußballgolf • Hüpfburg • Kinderprogramm 

• Kaffee & Kuchen sowie Snacks im Golfrestaurant

26. APRIL
10-14 UHR

Golf Club Ulm e.V., Wochenauer Hof 2, 89186 Illerrieden
Tel. 07306 / 92950-0 | info@golfclubulm.de | www.golfclubulm.de

Musiknacht Erolzheim

Erolzheimer Musiknacht
am 30. April 2026 (Mainacht) ab 20:30 Uhr.
Mit FÖHR-Shuttlebus zwischen den Lokalen
(bis ca. 01:30/02:00 Uhr)
Eintritt: 10,00 €

Teilnehmende Lokale: Band:
Gaststätte Sand Albert Habres
Marktschmiede RadioTrip
Pizzeria Italia Belando Musica viva in Tre
Sportheim PigAss & the Hoodlums – Rock’n’Roll
Bistro Popcorn KillSwitch
Pedro’s Cafè & Bar Jo! Loop

Digitaltreff Illertal

Der nächste Treff findet wieder wie gewohnt am am Donnerstag, 
den 30. April 2026 von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Edelbeuren statt.

Themen:
1. Nützlich Apps für Autofahrer
Bei den explodierenden Treibstoffpreisen ist man über jeden 
gesparten Cent froh. Um die Preise der verschiedenen Tankstellen 
vergleichen zu können, gibt es Apps, die die Spritpreise in Echtzeit 
anzeigen. Immer mehr Parkgelegenheiten werden bewirtschaftet 
und sind gebührenpflichtig. Dann muss man einen Parkautomaten 
suchen, das Parkticket lösen und im Auto deponieren. Mit einer 
Park-App spart man sich den Weg zum Automaten und muss sich 
nicht mit seiner Bedienung auseinander-setzen, sondern kann 
den Parkvorgang direkt am Auto starten. Wir werden verschiedene 

Apps kennen lernen, sie installieren und ihre Bedienung bespre-
chen. 2. Bringen Sie Ihre Fragen mit, wir werden sie diskutieren 
und bei Bedarf in einem der nächsten Treffs ausführlich behan-
deln.

Um besser planen zu können, bitten wir unbedingt um Anmeldung 
per Email an illertal@bakdos.de oder auch telefonisch im Rathaus 
Erolzheim (Tel. 07354 931841). Bitte geben Sie dabei eine Email-
Adresse für Rückfragen an. Per Email können Sie dann auch im 
Nachgang weitere Informationen bekommen.

Einladung zu einer Rundwan-
derung Gutenzell-Bollsberg-
Gutenzell - mit Gockelessen 
im Dorfstüble - am Sonntag, 
26.04.2026

Liebe Wanderfreunde,
am Sonntag, 26. April 2026, wollen wir eine Rundwanderung von 
Gutenzell nach Bollsberg und wieder zurück nach Gutenzell unter-
nehmen. Abfahrt am Wanderheim (möglichst in Fahrgemeinschaf-
ten) ist um 13:00 Uhr. Wir fahren dann zunächst nach Gutenzell, wo 
wir unsere PKW beim Dorfstüble abstellen (fürs Navi: Untere Platz-
gasse 18, 88484 Gutenzell-Hürbel, Gutenzell). Anschließend wer-
den wir von dort unsere Rundwanderung starten. Die reine Gehzeit 
für die rund 6 km beträgt insgesamt etwa 1 ½ Stunden. Wander-
führerin ist Maria Paul - Tel.-Nr.: 07354 /1815). Danach ist eine „Ein-
kehr“ mit Gockelessen im Dorfstüble in Gutenzell vorgesehen. 
Damit die Wirtsleute wissen, wie viele Portionen bis zu unserer 
Ankunft gebraten sein müssen, wird um eine
vorherige Anmeldung möglichst schon bis zum Donnerstag 
23.04.2026 gebeten und zwar bei Melanie Liebscher (Tel.-Nr.: 
07354/934302 - Anrufbeantworter ist geschaltet),
zumal die Göckel ja vorher noch einzufangen und zu rupfen sind.

Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen und hoffe, 
dass der April beim Wetter an dem Sonntag macht was WIR wollen.

Liebe Grüße,
Eure Lisa Kuss
Vorstand

Köstliche Flug-Mangos aus Westafrika 
Frisch geerntet in Burkina Faso
Aktion des Fördervereins Piela-Bilanga e.V., Ochsenhausen 

Auch dieses Jahr ist eine Mango-Aktion geplant. Für den „erweiter-
ten Illertal-Bereich“ gibt es wieder die Gelegenheit, Mangos zur 
Abholung in Erolzheim zu bestellen. Die Früchte beziehen wir über 
den Verein „Hilfsfond für Burkina Faso“ aus dem Kreis Tuttlingen, 
der wie wir Entwicklungsprojekte im Südwesten von Burkina finan-
ziert, wo sich auch die Mango-Plantagen befinden. Unser Ver-
kaufserlös fließt direkt in die Finanzierung unserer Schul- und 
Mikroprojekte in Piela und Bilanga im Norden von Burkina Faso. 
Wenn Sie an Informationen zu unserer Arbeit dort interessiert 
sind, so empfehlen wir Ihnen unsere Homepage: www.piela.de.
Wie können Sie Ihre Mangos bestellen:
Bitte bestellen Sie, wenn es Ihnen irgendwie möglich ist per E-Mail 
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Altvater@piela.de. Sie erleichtern damit unsere Arbeit. Wir bekom-
men unsere Mangos voraussichtlich Mitte Mai und würden Sie 
dann rechtzeitig per E-Mail über den Verkaufstag in Erolzheim 
informieren. Ihre Mail-Bestellung muss bis Samstag, 25.4.2026 bis 
12.00 Uhr eingegangen sein. Sollte Ihnen dies per Mail absolut 
nicht möglich sein (Familie, Freunde, Nachbarn ..... ) so können Sie 
Ihre Mangos telefonisch am Samstag, 25.4.2026 zwischen 9 – 12 Uhr 
unter der Rufnummer 07354 1888 bestellen.	

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Förderverein Piela-Bilanga e.V.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Wandern mit Bus und Bahn: Am 30. April kommt DING 
wieder auf Touren
Geführte Gruppentour mit dem Schwäbischen Albverein 
auf wenig bekannten Wegen von Blaubeuren zum Impfe-
renstein

Mit der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH bleiben Wande-
rer auch in diesem Jahr auf dem Laufenden: Denn DING und der 
Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Ulm/Neu-Ulm, haben auch 
2026 wieder sechs gemeinsame, spannende Touren im Programm. 
Am 30. April startet die erste von sechs geführten DING-Wande-
rungen (weitere jeden Monat bis Oktober, ausgenommen August) 
zwischen elf und 13 Kilometern Länge. Die „Spätfrühlingstour wie-
der mal irgendwo bei Blaubeira“ führt von Blaubeuren zum Fels-
gebiet  Impferenstein. Die Teilnahme ist mit jedem gültigem DING-
Ticket (auch Deutschlandticket) kostenlos. Als kleines Extra 
erhalten alle Teilnehmenden ein Geschenk von DING.

Schon seit 15 Jahren besteht die Kooperation zwischen Verbund-
gesellschaft und Ortsgruppe Ulm/Neu-Ulm des Schwäbischen 
Albvereins, die unternehmungslustige und bewegungsfreudige 
Menschen dazu einlädt, zu Fuß die schönsten Ecken und Sehens-
würdigkeiten der Schwäbischen Alb und Oberschwabens zu ent-
decken – vom Spätfrühling bis in den goldenen Herbst hinein. Eine 
Grundregel lautet dabei von Anfang an: Start- und Zielpunkt der 
geführten Gruppen-Wanderungen sind mit dem ÖPNV im DING-
Gebiet erreichbar. Und so führen die länderübergreifenden Wan-
dertouren sowohl auf und durch baden-württembergisches als 
auch bayerisches Gebiet. Am Ende steht stets die Einkehr – so 
auch bei der diesjährigen Auftaktwanderung am 30. April mit dem 
schönen Titel „Spätfrühlingstour wieder mal irgendwo bei Blau-
beira“. Küfermaurers Stadl in Seißen heißt das Ziel der abwechs-
lungsreichen Wanderung, die durch die aussichtsreiche Albland-
schaft von Blaubeuren über schmale Pfade hinauf bis zum 
Felsgebiet Impferenstein führt. Trittsicherheit ist notwendig auf 
der etwa elf Kilometer langen Tour mit 180 Meter Aufstieg. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Eingang Ulmer Hauptbahnhof, die Teil-
nahme mit jedem gültigem DING-Ticket (auch Deutschlandticket) 
kostenlos, telefonische Anmeldung (bis zwei Tage vor der Wande-
rung) nötig unter Telefon 0151 46395067.
Alle DING-Wanderungen findet man unter www.ding.eu und im 
Jahresprogramm des Schwäbischen Albvereins unter www.albver-
ein-ul-nu.telebus.de .

Landratsamt

Freie Plätze im „Wald Erleben“-Programm – 
von Waldbaden bis zu Abenteuern im Morgengrauen

Im „Wald Erleben“-Programm des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, 
der Stadt Ulm und des Forstbezirks Ulmer Alb (ForstBW) sind der-
zeit noch Plätze bei mehreren Veranstaltungen im April und Mai 
frei. Sie zeigen den Wald aus unterschiedlichen Blickwinkeln: als 
Lebensraum für Tiere, als Ort für Kreativität und Naturerfahrung 
sowie als Raum für Erholung und Entschleunigung.

Den Auftakt macht „Der Wald erwacht“ am Sonntag, den 19. April 
2026, von 5:30 bis 9:30 Uhr in Ehingen. Treffpunkt ist der Parkplatz 
am Stoffelberg vor der Reithalle. Die Teilnehmenden erleben den 
Wald zusammen mit Waldpädagoge Alexander Rothenbacher in 
den frühen Morgenstunden, wenn Pflanzen austreiben, Blumen 
ihre Blüten öffnen und der Tag im Wald hörbar beginnt. An der 
Waldhütte wartet außerdem ein Jägerfrühstück; wer möchte, kann 
ein Fernglas mitbringen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene 
und Kinder ab 5 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten 
Person.

Bei der „Tour durch den wilden Bannwald“ am Donnerstag, den 23. 
April 2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr führt Förster Daniel Nägele die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Waldrefugien und durch den 
Bannwald Fohlenhaus im Lonetal. Treffpunkt ist in Bernstadt am 
Salzbühlparkplatz. Die Veranstaltung zeigt, was einen Bannwald 
auszeichnet und warum solche Gebiete für Naturschutz und Bio-
diversität so wertvoll sind. Empfohlen werden wetterangepasste 
Kleidung und gutes Schuhwerk. Das Angebot ist für Erwachsene 
und Kinder ab 6 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten 
Person geeignet.

Am Samstag, den 25. April 2026, taucht Waldpädagoge Alexander 
Rothenbacher mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in das 
„Reich der wilden Tiere“. Von 14:00 bis 18:00 Uhr geht es auf Ent-
deckungstour, Treffpunkt ist in Ringingen, am Waldspielplatz nörd-
lich vom Sportheim. Ein Angebot für alle, die Tiere gern beobach-
ten und mehr über ihre verborgene Rolle im Ökosystem Wald 
erfahren möchten. Teilnehmen können Erwachsene und Kinder ab 
5 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person.

Kreativ wird es bei „Kinderkunst – Feen, Wichtel und Elfen im 
Wald“ am Dienstag, den 28. April 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr. 
Treffpunkt ist der Parkplatz am Maienwäldle in Ulm-Söflingen. 
Christina Kussmann begleitet den Kreativ-Workshop, bei dem aus 
selbst gesammelten Naturmaterialien und zusätzlichem Bastel-
material kleine Kunstwerke entstehen. Das Angebot richtet sich an 
Familien mit Kindern.

Entschleunigung und bewusste Naturwahrnehmung stehen beim 
„Waldbaden“ am Samstag, den 9. Mai 2026, von 9:00 bis 13:00 Uhr 
in Bollingen, Wanderparkplatz neben der Kirche, im Mittelpunkt. 
Die Veranstaltung wird von den zertifizierten Wald-Gesundheits-
trainerinnen Heidi Mayer und Julia Vogt geleitet. Mit leichten Acht-
samkeits- und Körperübungen tauchen die Teilnehmenden in die 
Atmosphäre des Waldes ein. Das Angebot ist für Erwachsene und 
Jugendliche ab 14 Jahren gedacht.

Bei „Wald macht glücklich!“ am Sonntag, den 10. Mai 2026, von 
13:00 bis 17:00 Uhr in Lauterach zeigt Alexander Rothenbacher, wie 
wohltuend Zeit im Wald sein kann. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dürfen sich überraschend lassen und sind eingeladen, 
sich auf das Naturerlebnis einzulassen. Die Veranstaltung richtet 
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sich an Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren in Begleitung einer 
erziehungsberechtigten Person. Treffpunkt ist das Infozentrum 
des Biosphärengebiets, Lautertalstraße 99.

Um den Biber und seinen Lebensraum geht es bei „Biberspuren: 
Der Biber im Weihergraben“ am Freitag, den 22. Mai 2026, von 
15:00 bis 17:00 Uhr. Maja Cordes und Matthias Winkler von der 
unteren Naturschutzbehörde des Alb-Donau-Kreises erkunden mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Lebensraum des 
Bibers zwischen Wald und Gewässer. Bei einem Streifzug entlang 
von Gewässern werden typische Spuren wie Fraßstellen, Dämme 
oder Burgen gesucht und erklärt. Die Teilnehmenden lernen den 
Biber als Landschaftsgestalter und wichtigen Baustein der Arten-
vielfalt kennen. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung und Gum-
mistiefel. Treffpunkt ist der Parkplatz Weihergraben in Erbach-
Dellmensingen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und 
Kinder ab 8 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten 
Person.

Übersicht und Anmeldung auf www.veranstaltungen.alb-donau-
kreis.de.

Forstreviere im Alb-Donau-Kreis werden 
zum 1. Mai neu organisiert

Zum 1. Mai 2026 werden einzelne Forstreviere der unteren Forst-
behörde im Alb-Donau-Kreis neu zugeschnitten. Grund dafür ist 
eine personelle Veränderung im Zuge der Haushaltskonsolidie-
rung des Landkreises. Betroffen sind vor allem Kommunen und 
Gemarkungen im nördlichen Kreisgebiet. Der Kreistag des Alb-
Donau-Kreises hatte im vergangenen Jahr ein Sparpaket beschlos-
sen, das auch Personaleinsparungen bei der unteren Forstbehörde 
umfasst. In diesem Zusammenhang wurde eine frei gewordene 
Stelle in der Revierleitung nicht erneut besetzt. Dadurch mussten 
Zuschnitte und Zuständigkeiten in einigen Forstrevieren neu 
geordnet werden. Auch nach der Umstrukturierung steht allen pri-
vaten Waldbesitzenden weiterhin eine kostenlose Beratung zur 
Verfügung. Die vertraglich vereinbarten Betreuungsangebote 
durch die untere Forstbehörde bleiben ebenso bestehen, genauso 
wie der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald. Die neue 
Struktur macht allerdings organisatorische Anpassungen erforder-
lich. Das Landratsamt bittet die Waldbesitzenden um Verständnis, 
wenn sich Abläufe künftig verändern. Eine vollständige und aktua-
lisierte Übersicht über die Zuständigkeiten – mit den jeweiligen 
Kontaktdaten – ist ab dem 1. Mai auf www.alb-donau-kreis.de/
forstreviere verfügbar.

Änderungen im Körperschaftswald
Für den Körperschaftswald, also Wald im Eigentum von Gemein-
den, Städten (Kommunalwald), Stiftungen oder Zweckverbänden, 
ändern sich ab dem 1. Mai 2026 die Zuständigkeiten in folgenden 
Städten und Gemeinden: Amstetten wechselt in das Forstrevier 
Altheim (Alb), Erbach zum Forstrevier Dietenheim, Merklingen zum 
Forstrevier Blaustein, Nellingen zum Forstrevier Lonsee und Wes-
terheim zum Forstrevier Laichingen. Unverändert bleibt das Forst-
revier Langenau. Im Körperschaftswald bleiben die Wälder auch 
künftig jeweils eindeutig einer Revierleiterin oder einem Revier-
leiter zugeordnet. Im Privatwald ist eine solche eindeutige Zuord-
nung künftig nicht mehr überall möglich. In einzelnen Gemeinden 
werden die Zuständigkeiten deshalb auf Ebene der Gemarkungen 
neu geregelt.

Änderungen im Privatwald
In der Gemeinde Amstetten wechseln Bräunisheim, Hofstett-Emer-
buch, Schalkstetten und Stubersheim in das Forstrevier Altheim 
(Alb). In Blaubeuren wechseln Beiningen und Pappelau zum Forst-

revier Schelklingen. Für den Privatwald in Erbach ist künftig, 
ebenso wie für den Körperschaftswald, das Forstrevier Dietenheim 
zuständig. Im Raum Laichingen gibt es ebenfalls mehrere Verände-
rungen: Feldstetten wechselt zum Forstrevier Blaubeuren-Herold-
statt, für Privatwälder auf Gemarkung Laichingen selbst sowie die 
Stadtteile Machtolsheim und Suppingen wird künftig das Revier 
Blaustein zuständig sein. Privatwaldbesitzende im Gemeindege-
biet von Merklingen werden künftig vom Forstrevier Dornstadt 
betreut, solche im Gemeindegebiet Nellingen vom Forstrevier Lon-
see und Privatwaldbesitzende auf Gemarkung Westerheim vom 
Forstrevier Laichingen. Für alle weiteren Städte, Gemeinden und 
Gemarkungen bleiben die bisherigen Zuständigkeiten unverän-
dert.

Europäische Impfwoche 2026: 
So hoch sind die Impfquoten im Alb-Donau-Kreis 

Vom 19. bis 25. April 2026 findet zum 20. Mal die Europäische Impf-
woche statt. Aus diesem Anlass macht das Gesundheitsamt des 
Landratsamtes Alb-Donau-Kreises auf die große Bedeutung von 
Impfungen aufmerksam. Aktuelles Beispiel sind der Schutz von 
Säuglingen vor schweren Erkrankungen durch das Respiratorische 
Synzytial-Virus, kurz RSV, oder die Impfung gegen HPV.

Impfung gegen RSV im Alb-Donau-Kreis und in Ulm 
Wegen des erhöhten Risikos schwerer Krankheitsverläufe emp-
fiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit Juni 2024 für unter 
Einjährige eine RSV-Prophylaxe. Dabei erhalten Neugeborene und 
Säuglinge Antikörper, die sie vor schweren RSV-Erkrankungen 
schützen. Auch im Alb-Donau-Kreis wurde das Angebot bereits 
genutzt: Zwischen April und September 2024 erhielten hier 40 Pro-
zent der Säuglinge eine RSV-Prophylaxe. In der Stadt Ulm, die 
ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes fällt, 42 
Prozent der Säuglinge. Neben dem Landkreis ist das Gesundheits-
amt auch für die Stadt Ulm zuständig.  RSV-Erkrankungen treten 
vor allem in den Monaten Oktober bis März auf. Die STIKO emp-
fiehlt die RSV-Prophylaxe allen Neugeborenen und Säuglingen vor 
ihrer ersten RSV-Saison. Säuglinge, die zwischen April und Sep-
tember geboren sind, sollten die Prophylaxe möglichst zwischen 
September und November erhalten. Neugeborene, die zwischen 
Oktober und März zur Welt kommen, sollten sie möglichst rasch 
nach der Geburt bekommen – idealerweise noch bei der Entlas-
sung aus der Geburtseinrichtung oder bei der U2 (3. bis 10. Lebens-
tag).

HPV-Impfung kann Krebs verhindern
Neben dem Schutz der Kleinsten ist auch die Vorsorge im Jugend-
alter ein wichtiges Thema: Dazu gehört insbesondere die Impfung 
gegen Humane Papillomviren, kurz HPV. Bestimmte HPV-Typen 
können später im Leben bei Frauen Krebs am Gebärmutterhals 
sowie bei beiden Geschlechtern im Rachen und im Anogenitalbe-
reich verursachen. Die HPV-Impfung wird deshalb für alle Kinder 
und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren empfohlen.  Im Alb-
Donau-Kreis waren im Jahr 2024 39 Prozent der 15-jährigen Mäd-
chen und 28 Prozent der 15-jährigen Jungen vollständig gegen HPV 
geimpft, in der Stadt Ulm 40 Prozent der 15-jährigen Mädchen und 
23 Prozent der 15-jährigen Jungen. Diese Zahlen zeigen: Auch hier 
besteht weiterhin deutlicher Handlungsbedarf. Denn die Impfquo-
ten liegen noch klar unter dem Zielwert der Weltgesundheitsorga-
nisation von 90 Prozent.  Dabei ist schon heute erkennbar, dass die 
HPV-Impfung wirkt. Laut einer Veröffentlichung des Robert Koch-
Instituts ist beispielsweise die Rate der Neuerkrankungen an 
Gebärmutterhalskrebs bei jungen Frauen im Alter von 20 bis 34 
Jahren in Deutschland deutlich zurückgegangen – von 7,8 pro 
100.000 Frauen im Jahr 2015 auf 4,3 im Jahr 2023. In der nächsthö-
heren Altersgruppe, für die zum damaligen Zeitpunkt noch keine 
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HPV-Impfempfehlung bestand, ist hingegen kein eindeutiger Trend 
erkennbar. Das zeigt: Impfungen schützen nicht nur kurzfristig, 
sondern können auch viele Jahre später schwere Erkrankungen 
verhindern.  Für einen vollständigen Schutz gegen HPV sind zwei 
Impfdosen erforderlich. Wurde die Impfung im empfohlenen Alter 
versäumt, sollte sie möglichst bis zum 18. Geburtstag nachgeholt 
werden. Wird erst nach dem 15. Geburtstag mit der Impfserie 
begonnen, sind drei Impfungen notwendig. Die HPV-Impfung kann 
zum Beispiel beim Kinderarzt, in der Hausarztpraxis oder beim 
Frauenarzt erfolgen.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreises emp-
fiehlt, den eigenen Impfstatus regelmäßig überprüfen zu lassen 
und bestehende Impfangebote zu nutzen.

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
Die Abiturprüfung 2026 beginnt

In Baden-Württemberg beginnt die diesjährige Abiturprüfung am 
Freitag, 17. April 2026 mit der schriftlichen Prüfung im Fach Latein 
und den Ergänzungsprüfungen zum Latinum. Allein im Regierungs-
bezirk Tübingen bereiten sich derzeit 8710 Jugendliche und junge 
Erwachsene auf ihre Abiturprüfung vor. Auf die öffentlichen allge-
mein bildenden Gymnasien entfallen dabei 4140, auf die Gemein-
schaftsschulen 112, auf die Freien Waldorfschulen 143, auf die 
öffentlichen beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen 3223 
Schülerinnen und Schüler. 1092 Jugendliche bzw. junge Erwach-
sene legen ihre Abiturprüfung an einem privaten Gymnasium oder 
an einem Abendgymnasium bzw. Kolleg ab.
An den allgemein bildenden Gymnasien erfolgt die schriftliche 
Prüfung in drei Fächern: Zwei der drei Leistungsfächer müssen der 
Fächerliste Deutsch, Mathematik, Fremdsprache und Naturwissen-
schaft zuzuordnen sein. Als drittes Leistungsfach ist ein weiteres 
Fach aus dem Unterrichtsangebot im Pflichtbereich der Schulen zu 
wählen. Insgesamt müssen bei der schriftlichen und mündlichen 
Abiturprüfung die drei Aufgabenfelder des Unterrichtsangebots 
im Pflichtbereich (sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgaben-
feld, gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld und mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld) und die 
Fächer Deutsch und Mathematik abgedeckt sein. Im Rahmen der 
Abiturprüfung können Schülerinnen und Schüler an den allgemein 
bildenden Gymnasien durch Ergänzungsprüfungen das Latinum, 
das Graecum und das Hebraicum erwerben.
An den beruflichen Gymnasien erfolgt die schriftliche Prüfung in 
vier Fächern: im jeweiligen Profilfach, in den Kernfächern Mathe-
matik oder Deutsch sowie in zwei weiteren vom Schüler zu benen-
nenden Prüfungsfächern. An den Berufsoberschulen erfolgt die 
schriftliche Prüfung auch in vier Fächern: im jeweiligen Profilfach 
und in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch.

Im Fach Deutsch werden für die Abiturprüfung 2026 folgende ver-
bindliche Inhalte vorausgesetzt:
Allgemein bildende Gymnasien
Pflichtlektüren:
Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug
Jenny Erpenbeck, Heimsuchung
Themenfeld Literatur
Umbrüche in der deutschsprachigen Literatur um 1900
Themenfeld Sprache
Sprache in politisch-gesellschaftlichen Verwendungszusammen-
hängen

Berufliche Gymnasien
Pflichtlektüren:
Katharina Hacker, Die Habenichtse
Wolfgang Koeppen, Tauben im Gras oder Anna Seghers, Transit
Jenny Erpenbeck, Heimsuchung
Heinrich von Kleist, Der zerbrochene Krug
Themenfeld Literatur
Umbrüche in der deutschsprachigen Literatur um 1900
Themenfeld Sprache
Sprache in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen

Einen Überblick über den Verlauf der Abiturprüfung zeigen die 
nachfolgenden Prüfungspläne:
Allgemein bildende Gymnasien
Freitag, 17.04.2026				   Latein, Ergänzungsprüfung Latinum
Montag, 20.04.2026			   Spanisch, Italienisch, Portugiesisch
Dienstag, 21.04.2026			�   Bildende Kunst, Ethik, Gemein-

schaftskunde, Geographie, Geogra-
phie bilingual Englisch, Geschichte, 
Geschichte bilingual Englisch, Infor-
matik, Musik, Naturwissenschaft und 
Technik, Evangelische Religions-
lehre, Katholische Religionslehre, 
Jüdische Religionslehre, Sport, Wirt-
schaft

Mittwoch, 22.04.2026			   Biologie, Biologie bilingual Englisch
Donnerstag, 23.04.2026		  Physik
Freitag, 24.04.2026				   Chemie
Montag, 27.04.2026			�   Chinesisch, Ergänzungsprüfung 

Graecum, Griechisch, Russisch
Dienstag, 28.04.2026			   Deutsch
Mittwoch, 29.04.2026			�   Geschichte bilingual Französisch, 

Ergänzungsprüfung Hebraicum
Donnerstag, 30.04.2026		  Englisch
Mittwoch, 06.05.2026			   Mathematik
Freitag, 08.05.2026			   Französisch

Berufliche Gymnasien
Mittwoch, 22.04.2026			   Biologie
Donnerstag, 23.04.2026		  Physik, Informatik
Freitag, 24.04.2026				   Chemie
Montag, 27.04.2026
Agrarwissenschaftliches 
Gymnasium:					     Agrarbiologie
Biotechnologisches 
Gymnasium:					     Biotechnologie
Ernährungs-
wissenschaftliches 
Gymnasium:					     Ernährung und Chemie
Sozial- und 
gesundheitswissen-
schaftliches Gymnasium:  	� Pädagogik und Psychologie, Gesund-

heit und Biologie
Technisches Gymnasium:		� Mechatronik, Informationstechnik, 

Gestaltungs- und Medientechnik, 
Technik und Management, Umwelt-
technik

Wirtschaftswissen-
schaftliches Gymnasium:		�  Volks- und Betriebswirtschaftslehre, 

Internationale Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre, Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Finanzen

Dienstag, 28.04.2026			   Deutsch
Donnerstag, 30.04.2026		  Englisch
Montag, 04.05.2026			�   Geschichte mit Gemeinschafts-

kunde, Evangelische Religionslehre, Jede Woche. 48 Wochen im Jahr.
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Katholische Religionslehre, Ethik, 
Biotechnologie, Wirtschaftslehre, 
Wirtschaftslehre mit Projektmanage-
ment

Mittwoch, 06.05.2026			   Mathematik
Freitag, 08.05.2026			   Französisch, Spanisch

Berufsoberschulen
Montag, 27.04.2026			   Wirtschaft, Physik
Dienstag, 28.04.2026			   Deutsch
Donnerstag, 30.04.2026		  Englisch
Mittwoch, 06.05.2026			   Mathematik
Die mündliche Abiturprüfung findet an den allgemein bildenden 
Gymnasien in der Zeit vom 29.06.2026 – 09.07.2026 und an den 
beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen in der Zeit vom 
29.06.2026 – 07.07.2026 statt.

Beirat des Vereins Biosphärengebiet Schwäbische Alb e. 
V. stimmt 34 Projektanträgen mit einer Gesamtförder-
summe von rund 400.000 Euro zu

Im Rahmen des Förderprogramms „Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb“ werden nachhaltige Projekte finanziell unterstützt. Für die 
Förderrunde 2026 hat der Beirat seine Zustimmung für 34 Projekte 
gegeben. Die Fördermittel in Höhe von 400.000 Euro stoßen Inves-
titionen von über 700.000 Euro in der Region an. Seit 2008 können 
Kommunen, Vereine und Verbände, Privatpersonen oder Interes-
sensgemeinschaften einen Antrag zur finanziellen Unterstützung 
einer innovativen Idee beim Förderprogramm „Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb“ stellen. Die Entscheidung, ob ein Projekt geför-
dert wird, trifft der Beirat des Vereins „Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb e. V.“. Das 32-köpfige Gremium setzt sich aus Vertreterin-
nen und Vertreter der Kommunen, Vereine und Verbände 
zusammen. Die Leitung der diesjährigen Beiratssitzung in der 
Schlossberghalle in Dettingen unter Teck übernahm der Vereins-
vorsitzende Landrat Dr. Ulrich Fiedler.

Es gab wie in den Vorjahren auch eine höhere Nachfrage nach För-
dergeldern. Die zur Verfügung stehenden Mittel von jährlich 
300.000 Euro werden in der Förderrunde 2026 komplett abgerufen. 
Einmalig zu den 300.000 Euro kommen dieses Jahr nochmals 
100.000 Euro aus dem „Sonderprogramm zur Stärkung der biologi-
schen Vielfalt“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg hinzu. Insbesondere Projekte im 
Bereich Waldnaturschutz, Schäferei und Streuobst können daraus 
gefördert werden. „Es ist schön zu sehen, dass auch in dieser För-
derrunde wieder so viele engagierte Akteurinnen und Akteure För-
deranträge für innovativen Projekte eingereicht haben. Dadurch 
wird die Idee einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphä-
rengebiet konkret mit Leben gefüllt und somit die ganze Region 
vorangebracht. Insbesondere freue ich mich, dass auch einige der 
neuen Kommunen im Biosphärengebiet in den Genuss einer För-
derung kommen. Mein herzlicher Dank gilt dem Umweltministe-
rium für die zusätzlichen Gelder aus dem Topf des Sonderpro-
gramms.“, brachte es der Vereinsvorsitzende Dr. Fiedler auf den 
Punkt. Die Beiratsmitglieder trafen sich in der Schlossberghalle in 
Dettingen unter Teck im Landkreis Esslingen, um über die Projekt-
anträge aus den Handlungsfeldern „Nachhaltiger Tourismus“, „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“, „Nachhaltige Regionalentwick-
lung“, „Biodiversität und Forschung“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit“ 
zu entscheiden. Seit 2008 stimmte der Beirat so über Fördergelder 
in Höhe von 4,4 Mio. Euro in den genannten Handlungsfeldern ab. 
Zusammen mit den Eigenanteilen der Projekte summieren sich die 
Gesamtinvestitionen auf über 8 Mio. Euro. Von der Förderzusage 
profitieren beispielsweise die Gemeinde Rechtenstein für die Pla-

nung und Gestaltung eines Biosphärenspielplatzes, die Zuchtge-
meinschaft Lenningen-Beuren für die Anschaffung eines Steilla-
gen-Mähers zum Erhalt artenreicher Weiden in Hang- und 
Steillagen oder die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische 
Alb e. V. in Kooperation mit dem Haupt- und Landgestüt Marbach 
und den beteiligten Kommunen Gomadingen, St. Johann, Eningen 
unter Achalm, Bad Urach und Münsingen für die Überarbeitung 
des Gestütsradwegs mit Blick auf die Aktualisierung von Infotafeln 
und -karten.

Hintergrundinformationen:
Das Förderprogramm „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ 
erstreckt sich auf eine 121.445 Hektar große Gebietskulisse, beste-
hend aus den 36 Städten und Gemeinden im UNESCO-ausgezeich-
neten Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Jährlich stehen 300.000 
Euro Fördermittel zur Verfügung. Seit 2008 bis heute wurden ins-
gesamt über 4,4 Mio. Euro Zuschüsse über das Programm „Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb“ vergeben. Ehe die Projekte dem 
Beirat zur Entscheidung vorgelegt werden, prüfen die Geschäfts-
stelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie die Regierungs-
präsidien Tübingen und Stuttgart sowie die Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg die Anträge auf ihre inhaltliche und 
förderrechtliche Eignung. Die Landschaftspflegerichtlinie ist lan-
desweit die rechtliche Grundlage für die Förderung von Natur-
schutzprojekten und somit auch Grundlage für das Förderpro-
gramm „Biosphärengebiet Schwäbische Alb“.
Der Antragsschluss für die Förderrunde 2027 ist am 15. November 
2026

Kassenärztliche Vereinigung  
Baden-Württemberg

Veranstaltungshinweis 
Arzt-Patienten-Forum zum Thema
Der Darm als Spiegel der Gesundheit – wie Mikrobiom 
und Ernährung zusammenhängen

Stuttgart/17.04.2026, Laupheim– Was hat unsere Darmflora mit 
Gesundheit und Lebensqualität zu tun? Diese und andere Fragen 
beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter 
ist die vhs Laupheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Baden-Württemberg (KVBW).
Im Vortrag wird erläutert wie eine ausgewogene Darmflora und 
Verdauung unser Immunsystem und die Vitaminbildung stützen 
kann, Schutz vor Krankheitserreger bietet, wie Ungleichgewichte 
zu Erkrankungen wie Reizdarm, Adipositas, Zuckerkrankheit, 
Depression und auch Allergien beitragen können. Einflussmöglich-
keiten durch Ernährung - im positiven wie im negativen Sinne - 
werden besprochen. Zusammenfassend wird erörtert wie ein 
gesunder Darm zur allgemeinen Gesundheit und Lebensqualität 
beitragen kann. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Refe-
renten Fragen zu stellen.

Termin:				    Donnerstag, 21.05.2026, 18.30 – 20.00 Uhr
Veranstaltungsort:	 vhs am Stadtbahnhof
König-Wilhelm-Straße 35
88471 Laupheim
Eintritt:				    5 Euro – Anmeldung unter Tel. 07392/150130, 
E-Mail: 			   vhs@laupheim.de oder www.vhs-laupheim.de 

Es referiert Dr. med. Enno Rother, Facharzt für Innere Medizin, Gas-
troenterologie, Ernährungsmedizin, Laupheim.
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Schnelleinwahl
+496950500952, ,85858293801# Deutschland
+496950502596, ,85858293801# Deutschland
https://us06web.zoom.us/j/85858293801
Meeting-ID: 858 5829 3801

Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter der 
Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@bsv-wuerttem-
berg.de, an. Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den Link zur 
Zoomkonferenz.
BSV Württemberg e.V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,
https://www.bsv-wuerttemberg.de/

AOK Ulm-Biberach

Zecken sind wieder aktiv
AOK Ulm-Biberach rät zur FSME-Schutzimpfung 

Mit steigenden Temperaturen werden sie wieder aktiv: Zecken. 
Die kleinen Spinnentiere können Krankheitserreger übertragen 
und dadurch unter anderem Borreliose oder Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME) auslösen. 
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) zählt der gesamte Südwesten 
Deutschlands zu den FSME-Risikogebieten. FSME ist eine Virusin-
fektion, die zunächst grippeähnliche Symptome verursacht und in 
schweren Fällen zu einer Hirnhautentzündung führen kann. Eine 
ursächliche Behandlung gegen FSME gibt es nicht, die Therapie 
beschränkt sich auf die Linderung der Symptome. Vorbeugung ist 
durch eine FSME-Impfung möglich. Die Ständige Impfkommission 
(STIKO) empfiehlt sie Menschen, die sich in Risikogebieten aufhal-
ten und viel in der Natur unterwegs sind. Für einen vollständigen 
Impfschutz sind drei Impfungen notwendig, Auffrischungen erfol-
gen je nach Alter alle drei bis fünf Jahre.

„Im Gegensatz zu FSME gibt es gegen Borreliose keine Impfung, da 
es sich um eine bakterielle Infektion handelt“, sagt Andreas 
Schmöller, Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach. Borreliose 
kann zwar mit Antibiotika behandelt werden, wird jedoch häufig 
erst spät erkannt. Im Alb-Donau-Kreis wurde im Jahr 2024 bei 321 
AOK-Versicherten Borreliose diagnostiziert. Im Stadtkreis Ulm 
mussten 137 Versicherte aufgrund einer Borreliose ärztlich behan-
delt werden. Borrelien werden in der Regel erst Stunden nach dem 
Stich übertragen, deshalb kann das Risiko einer Infektion durch 
das frühzeitige Entfernen der Zecke deutlich reduziert werden.
Zecken werden aktiv, wenn es wärmer als acht Grad wird. Sie hal-
ten sich bevorzugt an warmen und feuchten Orten wie hohem 
Gras, Gebüsch oder im Unterholz auf. Entgegen einem weit ver-
breiteten Irrtum lassen sich Zecken weder von Bäumen fallen noch 
springen sie. Stattdessen sitzen sie in Gräsern oder Büschen und 
gelangen beim Vorbeigehen auf Kleidung oder Haut. Wer in der 
Natur unterwegs ist, sollte daher möglichst geschlossene Schuhe 
und lange, den Körper bedeckende Kleidung tragen. Zeckensprays 
bieten zusätzlichen, jedoch zeitlich begrenzten Schutz.

Zecken können mehrere Stunden auf dem Körper umherkrabbeln, 
bevor sie eine geeignete Stichstelle finden – insbesondere warme 
Hautstellen wie Kniekehlen, Achselhöhlen, Hautfalten, am Haaran-
satz oder hinter den Ohren. „Wer sich nach einem Wald- oder Wie-
senspaziergang gründlich absucht, kann einen Stich unter Umstän-
den verhindern oder bereits festgesetzte Zecken frühzeitig 
entdecken“, sagt Schmöller. „Je früher eine Zecke entfernt wird, 
desto geringer ist das Risiko, an Borreliose zu erkranken.“ Zum Ent-
fernen eignen sich spezielle Zeckenzangen oder eine Pinzette mit 
nach innen gewinkelten Spitzen. Dabei sollte die Zecke möglichst 

Regionale Energieagentur Ulm

Der Frühling fängt Euro
Sonne tanken, Euro fangen: Ihr Energie-Update für den 
Frühling 

Der April ist der ideale Monat, um die Weichen für ein günstigeres 
Energiejahr zu stellen. Wenn die Sonne an Kraft gewinnt, lässt sich 
mit wenig Aufwand bares Geld sparen.
1. Balkonkraftwerk, Stecker-PV, Mini-PV
Seit dem Solarpaket I und der neuen VDE-Norm (DIN VDE V 0126-
95) gelten klare Regeln.
•	 Schukostecker ist Standard: Der Anschluss an die normale 

Haushaltssteckdose ist nun offiziell bis zu einer Modulleistung 
von 960 Wp erlaubt.

•	 Mehr Leistung: Die Einspeisegrenze des Wechselrichters wurde 
auf 800 Watt erhöht. Damit lässt sich die Grundlast (Kühl-
schrank, Standby) noch besser abdecken.

•	 Wann Einspeiseteckdose („Wileand“-Steckdose)? Wer das 
Maximum herausholen will und bis zu 2.000 Wp Modulleistung 
(z. B. 4 Module für mehr Ertrag bei Bewölkung) installieren 
möchte, nutzt die spezielle Einspeisesteckdose.

Die Anmeldung erfolgt noch mit wenigen Klicks im Marktstammda-
tenregister; die Meldung beim Netzbetreiber ist nicht notwendig.
2. Kostenlose Sonnenwärme nutzen
Lassen Sie die Sonne tagsüber durch die Fenster – das ersetzt im 
April oft die Heizung. Sobald es draußen jedoch wärmer als drin-
nen wird, hilft konsequentes Verschatten, um teure Klimageräte im 
Sommer zu vermeiden. Die Regionale Energieagentur hilft Ihnen 
beim Energiesparen. Nutzen Sie unser kostenloses und unabhän-
giges Erstberatungsangebot.

Kontakt:
Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
Hafenbad 25, 89073 Ulm
Tel. 0731-79033080
info@regionale-energieagentur-ulm.de
www.regionale-energieagentur-ulm.de

Blinden- und Sehbehindertenverband
Württemberg e.V.

Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinde-
rung“ 

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. lädt 
zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Leben mit Sehbe-
hinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, ein. 
Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein und stellt die 
Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde vor große 
Fragen und Herausforderungen. Mit der Vortragsreihe möchten wir 
dem genannten Personenkreis Informationen geben, wie ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben trotz Sehbehinde-
rung möglich ist.

Termin: 13.05.2026
Thema:	Telefone für blinde und sehbehinderte Menschen
Dabei werden sowohl Neuigkeiten zu Festnetztelefonen
als auch zu mobilen Telefonen vorgestellt
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

BSV Württemberg e.V. lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting 
ein. Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“ 2026
Link zum Beitreten des Zoom Meetings:
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nah an der Haut gefasst und gerade herausgezogen werden. „Die 
Zecke sollte dabei nicht gequetscht werden, weil dadurch Erreger 
aus der Zecke in den Körper gepresst werden können“, so der AOK-
Geschäftsführer. Anschließend empfiehlt es sich, die Einstichstelle 
zu desinfizieren. Bleibt ein kleiner schwarzer Punkt zurück, han-
delt es sich meist um Teile des Stechapparats, die der Körper in 
der Regel selbst abstößt. In den Wochen nach einem Zeckenstich 
sollte die Einstichstelle beobachtet werden. Eine ringförmige 
Rötung, die frühestens nach drei Tagen auftreten kann, gilt als 
möglicher Hinweis auf Borreliose. Auch grippeähnliche Beschwer-
den wie Fieber oder Gelenkschmerzen innerhalb von sechs 
Wochen sollten ärztlich abgeklärt werden. Da Beschwerden auch 
verzögert auftreten können, ist es ratsam, auch noch Wochen oder 
Monate nach einem Stich achtsam zu bleiben.

Selbsthilfebüro Korn e.V.

Neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Mastzeller-
krankungen
„MCAS ULM | NEVER GIVE UP“

Am Freitag, den 22.05.26 findet von 16:30 bis 18:00 Uhr das erste 
Treffen der neuen „Selbsthilfegruppe MCAS ULM I NEVER GIVE UP“ 
in Ulm statt. Die Gruppe richtet sich an Menschen mit Histamin-
Intoleranz, Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) oder Mastozy-
tose. Willkommen sind sowohl Betroffene als auch Personen auf 
der Suche nach einer Diagnose, die im Alltag mit schwer erklär-
baren Beschwerden leben und sich einen Austausch mit Gleich-
betroffenen wünschen. Die Gruppe bietet einen geschützten Raum 
für gegenseitiges Verständnis, den Austausch von Erfahrungen 
sowie hilfreiche Hinweise zu Behandlungsmöglichkeiten und 
Unterstützung im Alltag. Interessierte können sich beim Selbsthil-
febüro KORN melden und erhalten dort weitere Informationen 
zum Treffpunkt.

Neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit Epithese 
„Licht Moment“

Die Diagnose Krebs, ein Unfall oder eine angeborene Fehlbildung 
können dazu führen, dass Teile des Gesichts verloren gehen. Epi-
thesen – maßgefertigte Körperteile aus Silikon – gleichen diesen 
Verlust aus. Der Umgang damit ist jedoch häufig mit psychischen 
und sozialen Herausforderungen verbunden. Eine Betroffene 
möchte mit Unterstützung des Selbsthilfebüro KORN eine Selbst-
hilfegruppe ins Leben rufen. Sie richtet sich an Träger*innen einer 
Epithese, deren Angehörige sowie an Menschen, die eine entspre-
chende Versorgung planen. Die regelmäßigen Treffen sollen einen 
geschützten Rahmen bieten, um Erfahrungen aus dem Alltag aus-
zutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und neue Zuversicht 
zu gewinnen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich zu mel-
den.

Kontakt und Info:
Barbara, 
shg.epithese@gmail.com sowie über das Selbsthilfebüro KORN,
Tel.: 0731 - 88 03 44 10 oder kontakt@selbsthilfebuero-korn.de

Von Menschen vor Ort. 
Für Menschen vor Ort.

ANZEIGENBESTELLUNG
Bitte schalten Sie in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes 

 folgende Anzeige:

GRÖSSE DER ANZEIGE
2-spaltig 
89 mm breit /    mm hoch (min. 30 mm)
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181 mm breit /   mm hoch

ANZEIGENTEXT

PERSÖNLICHE DATEN

Name, Vorname 

Straße , Nr.
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Frauenstraße 77 · 89073 Ulm · T 0731 156 681 
F 0731 156 684 · nak.ulm@n-pg.de

Wenn Sie für eine gewerbliche 
Anzeige eine Beratung wünschen, 
stehen wir Ihnen gerne zur  
Verfügung. 
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de


